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EDITORIAL 

Nach der EU-Wahl beginnt der aktuelle Infobrief mit einem Rück-
blick auf zwei wesentliche Maßnahmen der vergangenen Legisla-
turperiode auf EU-Ebene. Hannah Sattlecker berichtet zum Lobbying 

hinter dem EU-Lieferkettengesetz; Fabian Pfeiffer skizziert die Inhalte 

und Streitpunkte in der Plattformarbeit-Richtlinie.

Beim Blick in die nahe Zukunft sieht Julia Wegerer in der Strategische 

Agenda 2024 eine klare Diskursverschiebung hin zu Sicherheit und Wett-

bewerbsfähigkeit. Ähnlich stellt Frank Ey einen starken Fokus auf Unter-

nehmensinteressen im Letta-Bericht fest. Darüber hinaus gibt er einen 

Überblick über die Änderung in den Machtverhältnissen im EU-Parla-

ment nach den Wahlen, bei der rechte und konservative Kräfte starke 

Zugewinne verbuchen konnten.

Weiters berichtet Elena Ellmeier zum WTO-Abkommen, mit dem u.a. die 

Einhebung von Zöllen für elektronische Datenübertragung seit Jahrzehn-

ten verhindert wird, und Felix Mayr bespricht rechtliche Fragen aus An-

lass des „Ja“ zum Renaturierungsgesetz auf EU-Ebene. Lisa Mittendrein 

bespricht schließlich das Buch „Eurowhiteness“, das kritisch aufzeigt, 

wie eng die moderne Idee Europas mit dem Christentum nicht zuletzt 

mit der Idee des Weißseins verbunden ist. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Die Redaktion 

infobrief
eu & international

IMPRESSUM
Herausgeberin und Medieninhaberin Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 1040 Wien, Prinz Eugen Strasse 20-22,  
Telefon +43 1 501 650 · Offenlegung gem § 25 des Mediengesetzes siehe wien.arbeiterkammer.at/offenlegung ·  
Zulassungsnummer AK Wien 02Z34648 M · Redaktion Elena Ellmeier, Frank Ey, Felix Mayr, Lisa Mittendrein, Christian Osternig,  
Oliver Prausmüller, Norbert Templ, Valentin Wedl, Julia Wegerer · Grafik Julia Stern · Verlags- und Herstellungsort Wien · 
Erscheinungsweise 4 Mal jährlich ·  ISSN 2409-028X · Blattlinie Die Meinungen der Autor:innen ·  
Kostenlose Bestellung unter http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief

Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Wünsche, Anregungen und Kritik an eu@akwien.at 

Inhalt

CSDDD unter Druck 
Wie Lobbyist:innen das  
EU-Lieferkettengesetz abgeschwächt 
und verwässert haben 2

EU-Richtlinie zur Plattformarbeit 
Entscheidender Durchbruch oder  
fauler Kompromiss? 11

Strategische Agenda 2024–2029 
Wohin geht die EU in den  
kommenden fünf Jahren? 18

Letta-Bericht  
Zur Zukunft des EU-Binnenmarkts  22

Das Europäische Parlament  
nach der Wahl 2024  
Wer nun das Sagen hat 28

Streit um Zölle 
Auch im Onlinehandel 32

EU-Abstimmverhalten  
Zum „krassen Fehlverhalten“  
auf Ratsebene 35

Buchtipp: Eurowhiteness  
Die europäische Idee hat  
mehr mit Rassismus zu tun 
als uns lieb ist 38

wien.arbeiterkammer.at/offenlegung
http://wien.arbeiterkammer.at/euinfobrief
mailto:eu@akwien.at


Seite 2 | infobrief eu & international 3|2024

UNTER DRUCK 
WIE LOBBYIST:INNEN DAS EU-LIEFERKETTENGESETZ 
ABGESCHWÄCHT UND VERWÄSSERT HABEN
Nach langen Verhandlungen und Verzögerungen ist am 24. Mai 2024 das EU-Lieferkettengesetz (Cor-
porate Sustainability Due Diligence Directive, kurz CSDDD) final beschlossen worden. Es verpflichtet 
Unternehmen dazu, Missstände in ihren globalen Aktivititätsketten durch menschenrechtliche und 
umweltbezogene Sorgfaltspflichten vorzubeugen und nach Möglichkeit abzustellen. Intensives Lob-
bying seitens der Wirtschaft und Politik hat zu einer Verwässerung der Richtlinie geführt, die Unter-
nehmen Schlupflöcher bietet, um ihrer Verantwortung zu entgehen.

Worum geht es?

Kinderarbeit, Umweltzerstörung, Men-

schenrechtsverletzungen: Unternehmen 

sind weltweit für eine Vielzahl von Miss-

ständen in ihren globalen Wertschöpfungs-

ketten verantwortlich und bekannt. Und 

das, obwohl es bereits seit langem diverse 

unverbindliche Richtlinien und freiwillige 

Selbstverpflichtungen gibt, durch die Un-

ternehmen ihrer Verantwortung nachkom-

men sollten. Doch es hat sich gezeigt: 

diese zeigen keine ausreichende Wirkung. 

Einer EU-Studie1 zufolge implementiert nur 

eines von drei Unternehmen freiwillig men-

schenrechtliche Sorgfaltspflichten – und 

auch das nicht auf die ganze Wertschöp-

fungskette bezogen. Daher braucht es ein 

Gesetz, das Unternehmen umfassend und 

verbindlich zur Verantwortung zieht. Die 

EU-Lieferkettenrichtlinie bietet genau diese 

Chance.

Grund für die Verzögerung im Verhandlungs-

prozess des EU-Lieferkettengesetzes war 

massives Lobbying2 von Wirtschaftsverbän-

den. Der präsentierte Text ist im Vergleich 

zur Trilog-Einigung im Dezember 2023 er-

neut abgeschwächt worden. So wurde der 

Anwendungsbereich des Gesetzes deut-

lich eingeschränkt: Lagen die Schwellen-

werte ursprünglich bei 500 Mitarbeitenden 

und 150 Millionen Euro Jahresumsatz, soll 

die Richtlinie nun nach einer mehrjährigen 

Übergangsphase nur noch für Unternehmen 

ab 1.000 Mitarbeitenden und 450 Millionen 

Euro Vorjahresumsatz gelten. Damit sind 

von der aktuellen Richtlinie fast 70% weni-

ger Unternehmen unmittelbar betroffen als 

zuvor angestrebt wurde, das heißt nur noch 

rund 5.400 statt 16.400 Unternehmen.3

Zahlreiche Investigativrecherchen und Be-

richte, darunter von NGOs wie der Corpo-

rate Europe Observatory (CEO)4, der Eu-

ropean Coalition for CORPORATE Justice 

(ECCJ)5 und dem Investigativmedium Cor-

rectiv6 weisen den massiven Einfluss von 

Lobbyist:innen, primär großer Industrie- 

und Wirtschaftsverbände, auf das EU-Lie-

ferkettengesetz nach. Dabei war es für 

Lobbyist:innen vorteilhaft, dass Gesetzge-

bungsprozesse in der EU sehr intransparent 

ablaufen und die Öffentlichkeit wenig Ein-

blicke in die Beratungen und Verhandlun-

gen bekommt.7 Die Lobbyingaktivitäten der 

letzten Jahre haben zu massiven Schlupflö-

chern im finalen Text der EU-Lieferketten-

richtlinie geführt, durch die sich Unterneh-

men ihrer Verantwortung entziehen können. 

Berichte über das Lobbying in den finalen 

Verhandlungsrunden wurden bislang noch 

nicht veröffentlicht.

Von 
Hannah Sattlecker

Nur ein  
Drittel der 

Unternehmen 
setzt freiwillig 

menschen-
rechtliche  

Sorgfaltspflich-
ten um.
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Hauptakteur:innen gegen das 
EU-Lieferkettengesetz

Als Hauptakteur:innen der Lobbyarbeit ge-

gen das EU-Lieferkettengesetz können 

unter anderem der europäische Arbeitge-

berverband BusinessEurope, der Verband 

der europäischen Industrie- und Handels-

kammern (Eurochambres), verschiedene 

deutsche und französische Unternehmens-

verbände wie der Bundesverband der Deut-

schen Industrie (BDI), die französischen 

Unternehmensverbände AFEP und MEDEF 

sowie der dänische Arbeitgeberverband DI 

ausgemacht werden.8 Österreichische Mit-

glieder finden sich sowohl bei BusinessEu-

rope (Industriellenvereinigung, IV) als auch 

bei Eurochambres (Wirtschaftskammer, 

WKÖ). Zum Europäischen Markenverband 

AIM gehört auch der MAV, der Österreichi-

sche Verband der Markenartikelindustrie. 

In Österreich haben sich vor allem die In-

dustriellenvereinigung, die Wirtschaftskam-

mer und Wirtschaftsminister Martin Kocher 

bis zuletzt gegen das EU-Lieferkettengesetz 

ausgesprochen. Bedenken wurden insbe-

sondere hinsichtlich möglicher Auswirkun-

gen des EU-Lieferkettengesetzes auf den 

österreichischen Wirtschaftsstandort und 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

ausgesprochen.9

Lobbyaktivitäten rund um die 
Verhandlungsphasen des EU-
Lieferkettengesetzes

Vor dem Gesetzesentwurf –  
wie das Lobbying seinen Lauf nahm
Recherchen haben gezeigt, dass die Lob-

bybemühungen von Wirtschaftsverbän-

den wie BusinessEurope bereits begannen, 

kurz nachdem der EU-Justizkommissar 

Didier Reynders im April 2020 angekündigt 

hatte, 2021 einen Legislativvorschlag für ein 

EU-Lieferkettengesetz vorlegen zu wollen. 

Der angekündigte Richtlinienentwurf strebte 

einen sektorenübergreifenden Ansatz an und 

sah verbindliche Sorgfaltspflichten, Sanktio-

nen und Klagemöglichkeiten für Betroffene 

vor.10 Der europäische Arbeitgeberverband 

BusinessEurope, einer der offenkundigen 

Gegner des EU-Lieferkettengesetzes und 

einer der größten Unternehmenslobbyver-

bände in Europa, begann bereits ab Juli 

2020 damit, auf die vermeintlich negativen 

Auswirkungen für Unternehmen gegenüber 

der EU-Kommission und EU-Justizkommis-

sar Didier Reynders hinzuweisen.11

Rund um die EU-Konsultation
Im Oktober 2020 startete die EU-Kommis-

sion den Konsultationsprozess zum ange-

kündigten EU-Lieferkettengesetz. Während 

sich einzelne Unternehmen für ein ambitio-

niertes EU-Lieferkettengesetz aussprachen, 

waren Wirtschaftsverbände strikt dage-

gen. Verbände forderten unter anderem die 

umfassende Anerkennung von freiwilligen 

Brancheninitiativen. Weitere Forderungen 

bezogen sich auf eine abgeschwächte Im-

plementierung der Sorgfaltspflichten und 

die Eliminierung der zivilrechtlichen Haftung. 

Durch diese können Betroffene von Men-

schenrechtsverletzungen oder Umweltschä-

den Entschädigung einklagen. BusinessEu-

rope wurde aufgrund seiner guten Kontakte 

zur EU-Kommission auch bereits als „To-

desstern der Konzernlobby“ betitelt.12

Der legislative Initiativbericht des  
Europäischen Parlaments (EP)
Am 10. März 2021 stimmte das Europäi-

sche Parlament mit einer breiten Mehrheit, 

inklusive CDU-Abgeordneten, für den le-

gislativen Initiativbericht des Rechtsaus-

schusses.13 Dieser ist ein Instrument, mit 

dem das EU-Parlament die EU-Kommission 

zum Handeln aufrufen kann. In diesem Be-

CSDDD unter Druck: Wie Lobbyist:innen das EU-Lieferkettengesetz abgeschwächt und verwässert haben
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richt forderte das EP einen ambitionierten 

Gesetzesvorschlag, für den bis auf die Ab-

geordneten der ÖVP (Ausnahme: Othmar 

Karas) alle österreichischen EU-Abgeord-

neten stimmten.14 Der Vorschlag alarmierte 

die Wirtschaftslobby. Unter anderem warnte 

die CDU/CSU-nahe Mittelstands- und Wirt-

schaftsunion (MIT) einen Tag nach der Ab-

stimmung in einem Schreiben an das deut-

sche Wirtschaftsministerium (BMWi) vor der 

Schwächung der „Erfolge“ des deutschen 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, wor-

aufhin das BMWi mit der Organisation einer 

Videokonferenz zur Planung von Maßnah-

men Offenheit gegenüber den Forderungen 

signalisierte. Die MIT war auch maßgeblich 

an den Lobbybemühungen gegen das deut-

sche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

beteiligt.15

Reaktion der EU-Kommission und des RSB

Trotz über 100 Anfragen und Einladungen di-

verser Lobbygruppen nach Veröffentlichung 

des EP-Berichts reagierten EU-Justizkom-

missar Reynders und sein Kabinett mit rund 

30 Treffen mit Lobbygruppen im Jahr 2021 

verhalten. Der Bericht „Inside Job“ sieht 

in der Zurückhaltung der Generaldirektion 

Justiz und Verbraucher (JUST) einen we-

sentlichen Grund für die Änderung der Lob-

byingstrategien der Wirtschaftsverbände.16

Ab März 2021 begannen Lobbyverbände, 

allen voran der Verband der dänischen In-

dustrie (DI), den Ausschuss für Regulie-

rungskontrolle der EU-Kommission (RSB) 

zu kontaktieren und ihre Standpunkte und 

Forderungen zum EU-Lieferkettengesetz 

anzubringen. Das Regulatory Scrutiny 

Board (RSB) ist ein EU-Gremium, das da-

für zuständig ist, die Folgen der von der 

EU-Kommission geplanten Gesetze auf ihre 

Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesell-

schaft und die Wirtschaft zu überprüfen. Der 

RSB hat die Möglichkeit, die von der Kom-

mission erstellten Entwürfe zur Folgenab-

schätzung abzulehnen, wenn es darin we-

sentliche negative Auswirkungen für die ge-

nannten Bereiche sieht. Die Kritik am RSB 

betrifft primär seine Agenda zur „Besseren 

Rechtsetzung", durch die Wirtschaftsinter-

essen gefördert und Regulierungsversuche 

geschwächt werden. Das wird auch darin 

deutlich, dass mehr als 90% der 23 Treffen 

des RSB seit 2015 mit externen Akteur:in-

nen mit Vertreter:innen von Wirtschaftsver-

bänden bzw. wirtschaftsnahen Think-Tanks 

stattfanden, drei davon mit BusinessEu-

rope.17 Eine Studie der AK Wien und der 

Organisation LobbyControl zeigt außerdem 

einen Mangel an Transparenz und Rechen-

schaftspflicht des RSB auf, was seine Arbeit 

sehr intransparent und eine Neuausrichtung 

seiner Arbeit notwendig macht.18 Der RSB 

nahm in diesem Fall zweimal von der Mög-

lichkeit Gebrauch, sein Veto einzulegen und 

stimmte gegen die Folgenabschätzung der 

EU-Kommission zum geplanten EU-Liefer-

kettengesetz, was zu einer Verzögerung des 

Gesetzesentwurfes um mindestens acht 

Monate führte.

Lobbyforderungen  
und -argumente

Forderungen
Die zentralen und immer wieder vorge-

brachten Forderungen unterschiedlicher 

nationaler und europäischer Wirtschaftsver-

bände bezogen sich sowohl auf die Verwäs-

serung der Sorgfaltsplichten als auch auf 

die Abschwächung oder gar Abschaffung 

der zivilrechtlichen Haftung. Durch Zwei-

tere wird sichergestellt, dass Betroffene von 

Menschenrechtsverletzungen oder Umwelt-

schäden Entschädigung einklagen können. 

In Bezug auf die Sorgfaltspflichten forderten 

CSDDD unter Druck: Wie Lobbyist:innen das EU-Lieferkettengesetz abgeschwächt und verwässert haben
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Wirtschaftsverbände eine Einschränkung 

des EU-Lieferkettengesetzes auf die erste 

Zuliefererstufe (Tier-1) sowie eine Beschrän-

kung des Anwendungsbereiches auf grö-

ßere Unternehmen. Außerdem sprachen sie 

sich gegen klimabezogene Sorgfaltspflich-

ten aus und wollten nicht für die Ergebnisse 

ihrer Sorgfaltspflichten zur Verantwortung 

gezogen werden können. In Bezug auf die 

zivilrechtliche Haftung wurde eine „Safe 

Harbor”-Klausel gefordert, also ein de facto 

Haftungsausschluss, etwa bei Vorliegen be-

stimmter Zertifizierungen.19

Interessant ist es, die Taktiken und Argu-

mente jener Unternehmen und Verbände zu 

betrachten, die angeblich ein EU-Lieferket-

tengesetz unterstützten, es jedoch durch 

verschiedene Strategien zu schwächen ver-

suchten. 

Argumente
Wie der von NGOs verfasste Bericht20 zum 

Lobbying zeigten, waren in diesem Kontext 

Argumente wie die Stärkung von „positiven 

Anreizen“ für Unternehmen, die Betonung 

von „pragmatischen Maßnahmen“ und die 

Anerkennung von Brancheninitiativen zen-

tral. Sowohl einflussreiche Unternehmens-

lobbygruppen wie der Markenverband AIM 

und der Wirtschaftsverband Amfori, als 

auch große Einzelunternehmen wie H&M 

und Mars, nutzten diese und ähnliche Ar-

gumente, um sich nach außen hin als Be-

fürworter:innen eines „machbaren“ EU-Lie-

ferkettengesetzes zu präsentieren, in Wirk-

lichkeit aber versuchten, es durch diese 

Vorschläge und Forderungen massiv abzu-

schwächen.

Auch die Schokoladenindustrie mit Akteu-

ren wie der Europäischen Kakaovereinigung 

(ECA) und Unternehmen wie Mondelez prä-

sentierten sich als Unterstützer:innen. Dabei 

haben gerade in diesem Sektor bisherige 

Bemühungen zur Minderung von Missstän-

den, vor allem in Bezug auf Kinderarbeit 

und Abholzung, kaum gefruchtet. Neben 

der Stärkung von angeblich erfolgreichen 

freiwilligen Selbstverpflichtungen und dem 

Wunsch eines umsetzbaren Gesetzesrah-

mens ohne „übermäßigen Risiken“ war eine 

vielfach geäußerte Forderung auch die nach 

einer „Safe Harbor”-Klausel. Getarnt als 

Möglichkeit einer stärkeren Anerkennung 

freiwilliger Selbstverpflichtungen und einem 

Schutz vor Rechtsunsicherheit und Sank-

tionsmaßnahmen, sollte es in Wirklichkeit 

Betroffenen weiterhin erschwert werden, 

Unternehmen zu verklagen.

Was hinter diesen Argumenten steht
Die Wortwahl und Argumente verschleiern, 

dass wesentliche Elemente der EU-Liefer-

kettenrichtlinie durch diese Lobbyingver-

suche abgeschwächt oder sogar eliminiert 

werden sollten: mit der Forcierung „positiver 

Anreize“ sowie „freiwilliger Brancheninitia-

tiven“ sprach man sich indirekt gegen die 

Verbindlichkeit von menschenrechtlichen 

und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten 

aus, die den Kern der Lieferkettenrichtline 

bilden. Die Kritik an „zu strikten Haftungs-

regimen“ sowie „rechtlicher Unsicherheit“ 

kann in erster Linie als der Versuch der 

Schwächung bzw. Ablehnung der zivilrecht-

lichen Haftung verstanden werden. Die Idee 

eines „umsetzbaren“ Gesetzesrahmens im-

pliziert insbesondere eine Beschränkung 

der Sorgfaltspflichten auf die erste Zuliefe-

rerstufe (Tier-1) und damit die Verhinderung 

einer umfassenden und wirkungsvollen 

Risikoanalyse und -minimierung. Um eine 

wirkungsvolle Umsetzung von Sorgfalts-

pflichten zu garantieren, ist es wesentlich, 

dass sich diese auf die gesamte Wertschöp-

fungskette beziehen und damit der Produk-

tion nachgelagerte Aktivitäten einschließen. 

CSDDD unter Druck: Wie Lobbyist:innen das EU-Lieferkettengesetz abgeschwächt und verwässert haben
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Wenngleich diese Argumente mit der Be-

hauptung, das EU-Lieferkettengesetz ‚ver-

bessern‘ zu wollen, vorgebracht wurden - in 

Wirklichkeit zielten sie auf eine massive Ab-

schwächung der Richtlinie ab.21

Ausnahmen für den Finanzsektor

Auch gegen die umfassende Inklusion des 

Finanzsektors in das EU-Lieferkettengesetz 

wurde heftig lobbyiert22. Während einige 

Branchenverbände wie die niederländische 

Bankiersvereinigung die Idee einer solchen 

Richtlinie unterstützten, stellten sich Finanz-

dienstleister wie BlackRock von Anfang an 

gegen den Einbezug der Finanzbranche in 

das EU-Lieferkettengesetz. Als politischer 

Hauptakteur kann vor allem der französi-

sche Präsident Emmanuel Macron gesehen 

werden, der sich gemeinsam mit anderen 

konservativen und liberalen politischen 

Kräften sowie Lobbyist:innen aus dem Fi-

nanzsektor dafür einsetzte, eine Ausnahme-

regelung für den Finanzsektor zu erzielen. 

Letztendlich wurde der Finanzsektor zwar 

einbezogen, jedoch blieb sein Kerngeschäft 

in der nachgelagerten Wertschöpfungskette 

– also Finanzdienstleistungen und -produkte, 

die an Geschäftspartner verkauft werden 

und besonders relevant für menschenrecht-

liche und umweltbezogene Sorgfaltspflich-

ten sind – ausgespart.

Nationale Gesetze nutzen

Unterschiedliche Analysen23 und Berichte24 

zeigen auf, wie bestehende nationale Ge-

setze von der Lobby gegen das EU-Lieferket-

tengesetz instrumentalisiert wurden, um das 

EU-Lieferkettengesetz schwach zu gestalten 

oder gar bestehende nationale Gesetze zu 

verwässern. Der Bundesverband der Deut-

schen Industrie (BDI) hat sich beispielsweise 

zunächst für ein EU-Regelwerk anstatt eines 

nationalen Gesetzes ausgesprochen. Je-

doch waren die Forderungen, die der BDI im 

Rahmen der Konsultation an die EU-Kom-

mission stellte, so angelegt, dass sie die 

EU-Richtlinie noch schwächer ausgestaltet 

hätten als das bestehende, nationale Lie-

ferkettensorgfaltspflichtengesetz. Unter den 

Forderungen war auch die Etablierung einer 

sogenannten „Positivliste“ für ‘unbedenkli-

che’ Länder wie Kanada oder Australien, die 

von den Sorgfaltspflichten ausgenommen 

werden sollen. Die Konsequenz eines nach 

BDI-Wünschen gestalteten EU-Lieferketten-

gesetzes wäre nicht nur ein schwacher euro-

päischer Gesetzesrahmen, sondern gleich-

zeitig die deutliche Schwächung nationaler 

Regelungen gewesen.

In Frankreich nutzten Konzerne wie Total-

Ener gies und der Lobbyverband AFEP ihre 

Erfahrungen mit dem französischen Liefer-

kettengesetz, um 2020 bei der Generaldi-

rektion Justiz & Verbraucher (JUST) für ein 

abgeschwächtes EU-Lieferkettengesetz 

zu lobbyieren. Ab Dezember 2020, als klar 

wurde, dass ein EU-Lieferkettengesetz je-

denfalls von der Kommission vorgelegt 

werden wird, präsentierte sich AFEP plötz-

lich als Befürworter eines „pragmatischen“ 

EU-Lieferkettengesetzes. Die Forderungen, 

die sich vor allem auf die Verwässerung 

verbindlicher Sorgfaltspflichten und der zi-

vilrechtlichen Haftung bezogen, sind nicht 

überraschend: Sowohl TotalEnergies als 

auch ein Mitglied von AFEP sind im Rahmen 

des französischen Lieferkettengesetzes 

aufgrund von Menschenrechtsverletzungen 

und Umweltschäden geklagt worden.25

Von Risiko- und Positivlisten

Der deutsche Konzern REWE brachte Ende 

Dezember 2020 einen eigenen ‘Vorschlag‘26 

für ein EU-Lieferkettengesetz ein. Die 

CSDDD sollte sich an der IUU-Verordnung 

orientieren, einem EU-weiten System zur 

Bekämpfung illegaler Fischerei. Ein solches 

CSDDD unter Druck: Wie Lobbyist:innen das EU-Lieferkettengesetz abgeschwächt und verwässert haben
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Modell würde den Schwerpunkt des EU-Lie-

ferkettengesetzes, ähnlich wie bei der vom 

BDI geforderten „Positivliste“, von den Un-

ternehmen auf die Staaten verlagern, und 

den Umfang der Sorgfaltspflichten durch 

länderspezifische Risikolisten einschränken.

Die deutschen CDU-Abgeordneten Daniel 

Caspary und Thomas Heilmann forderten im 

Jänner 2021 ebenfalls ein sogenanntes „di-

gitales Lieferkettenregister“ nach Vorbild der 

IUU-Verordnung. Auch Wirtschaftsminister 

Kocher sprach sich für einen sogenann-

ten „Listenansatz“ aus27, der Unternehmen 

in „positive“ und „negative“ Listen aufteilen 

würde. Die Einbeziehung dieses Ansatzes 

würde bedeuten, dass der Präventionsas-

pekt, der mit Sorgfaltspflichten einhergeht, 

wegfallen würde.28

Entwicklungen in Deutschland 
und Österreich

Eine Correctiv-Recherche29 vom Jänner 

2023 zeigte auf, wie die deutsche Bundes-

regierung, vor allem die FDP, im Rahmen 

der Allgemeinen Ausrichtung des Rats 

im Herbst 2022 eine Abschwächung des 

EU-Lieferkettengesetzes vorangetrieben 

hat und damit direkt auf die Forderungen 

von deutschen Wirtschaftsverbänden ein-

gegangen ist. Insbesondere lobbyierten 

die FDP und Wirtschaftsverbände wie der 

Bund Deutscher Industrie (BDI) für die Ein-

führung einer „Safe Harbor“-Klausel. Auch 

klimabezogene Sorgfaltspflichten sollten 

eingeschränkt werden, indem keine Sank-

tionen für Unternehmen gelten sollten, die 

ihre Klimaziele nicht erreichen. Während 

die SPD und die Grünen für ein stärkeres 

Gesetz eintraten, stellte sich insbesondere 

Bundesjustizminister Marco Buschmann 

von der FDP dagegen. Die FDP und die 

deutsche Wirtschaftslobby scheinen je-

doch erheblichen Einfluss auf die Position 

der deutschen Bundesregierung genom-

men zu haben, insbesondere in Bezug auf 

die Forderungen zur Abschwächung des 

EU-Lieferkettengesetzes.

Ein weiterer Bericht30 zeigt, wie ein Groß-

teil der politischen Forderungen aus Posi-

tionspapieren und Briefen von Wirtschafts-

verbänden, vor allem vom Verband der 

Chemischen Industrie (VCI) und dem Bun-

desarbeitgeberverband Chemie (BAVC) 

von Abgeordneten der CDU, CSU und der 

FDP kopiert wurden. Das betrifft vor allem 

die Forderung nach einer Beschränkung 

der Reichweite der Sorgfaltspflichten auf 

die vorgelagerte Wertschöpfungskette 

(upstream). Problematisch ist dabei vor 

allem, dass den Interessen der Wirtschaft 

durch regelmäßigen Austausch und Tref-

fen mit Regierungsvertreter:innen und 

Abgeordneten deutlich mehr Beachtung 

geschenkt wurde als Vertreter:innen der Zi-

vilgesellschaft.

Interessenskonflikte einer 
CSU-Abgeordneten

Bleibt man beim Lobbying deutscher Euro-

paabgeordneter, so sind besonders die Akti-

vitäten Angelika Nieblers von der deutschen 

CSU relevant, die neben ihrer Funktion als 

Abgeordnete als Vorstandsmitglied bei der 

TÜV SÜD-Stiftung und in einer „freiberufli-

chen Tätigkeit“ (Of Counsel) in der US-An-

waltskanzlei Gibson, Dunn & Crutcher aktiv 

ist, für die sie jeweils rund € 1.000-5.000 

monatlich verdient. 31 Die TÜV SÜD Stiftung 

ist Miteigentümerin des Zertifizierungsun-

ternehmens TÜV SÜD. Das Unternehmen 

hat im Jahr 2018 eine positive Prüfung für 

den Damm in der Eisenerzmine von Bru-

madinho in Brasilien ausgestellt. Im Jänner 

2019 kam es zum Dammbruch. Die dadurch 

ausgelöste Schlammlawine hat über 270 

Menschen in den Tod gerissen. Durch die 
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Zertifizierung der Sicherheit des Damms ist 

TÜV SÜD damit mitverantwortlich für diese 

Katastrophe. TÜV SÜD versuchte ebenso, 

bei EU-Politiker:innen in Bezug auf das 

EU-Lieferkettengesetz zu lobbyieren. Durch 

diese Nebentätigkeiten entstehen mehr-

fach Interessenkonflikte für Angelika Nie-

bler. Diese betreffen Nieblers Funktion als 

Abgeordnete für das EU-Parlament, vor al-

lem aber ihre Rolle für das CSDDD-Dossier. 

Auch wenn Niebler die fehlende Unabhän-

gigkeit abstreitet, ist klar ersichtlich, dass 

die von ihr kurzfristig eingebrachten, zahl-

reichen Abänderungsanträge mit Vorteilen 

für TÜV SÜD und dessen Klient:innen ver-

knüpft waren und auch den Interessen der 

Anwaltskanzlei entgegenkamen. 

Öffentliche Debatten in Österreich

Noch im Jahr 2022 hat die ÖVP-Delega-

tionsleiterin im EP, Angelika Winzig, Sorg-

faltspflichten nicht per se kritisiert. Die 

spätere Kritik von ÖVP-Politiker:innen an 

der CSDDD, war jedoch direkt gegen das 

EU-Lieferkettengesetz gerichtet. Nachdem 

am 15.3.2024 im AStV eine Mehrheit er-

zielt werden konnte, schrieb MEP Angelika 

Winzig in einer OTS-Aussendung32 von ei-

nem unausgereiften Gesetz und bürokrati-

schen Hürden. MEP Haider (FPÖ) brachte 

in einer OTS-Aussendung33 vom 15.12.2023 

nicht nur vermeintliche Kritikpunkte an der 

CSDDD vor (bezüglich Bürokratie, Haftung 

und Wettbewerbsfähigkeit), sondern dif-

famierte auch Arbeitslose und Arbeitneh-

mer:innen. Zudem stellte er notwendige 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimak-

rise in Frage. Bei den NEOS gab es sowohl 

Stimmen für und gegen die CSDDD. So-

wohl die FPÖ als auch die NEOS änderten 

im Verlauf des Verhandlungsprozesses zum 

EU-Lieferkettengesetz ihre Position und 

stimmten letztendlich dagegen (FPÖ) oder 

enthielten sich (NEOS).

Darüber hinaus war für die Debatte in Ös-

terreich auch eine Studie34 relevant, die 

vom Kieler Institut für Weltwirtschaft im 

Auftrag des deutschen Arbeitgeberver-

bands Gesamtmetall verfasst wurde. Leiter 

des Kieler Instituts und Mitautor der Studie 

war zum damaligen Zeitpunkt Gabriel Fel-

bermayr, der aktuell dem österreichischen 

Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) vor-

steht. Die politischen Empfehlungen35 des 

vor einem Jahr gegründeten Lieferkettenin-

stituts (ASCII), sowie die Argumente, die 

Wirtschaftsminister Martin Kocher gegen 

das EU-Lieferkettengesetz vorgebracht hat, 

ähneln den in der Studie vorgebrachten Ar-

gumenten.

In der Argumentation werden  
drei Parallelen deutlich: 

 èDie Argumentation, dass die CSDDD 

negative Effekte auf den Globalen 

Süden36 haben könnte, auch mit Verweis 

auf entwicklungspolitische Aspekte

 èDie Forderung nach einem  

„Listenansatz“37

 èDer Verweis auf WTO-Recht und  

Protektionismus (wurde von Minister 

Martin Kocher am 9.2. in einer  

APA-Aussendung erwähnt)

Schlussendlich enthielt38 sich Österreich bei 

allen Abstimmungen im COREPER und im 

COMPET zum EU-Lieferkettengesetz.

Position der österreichischen Ministerien

In Österreich sind zwei Ministerien für die 

EU-Lieferkettenrichtlinie zuständig: Das 

Bundesministerium für Justiz (BMJ) so-

wie das Bundesministerium für Arbeit und 

Wirtschaft (BMAW). Während die grüne 

Justizministerin Zadić die EU-Lieferketten-

richtlinie von Anfang an unterstützte39, kam 

vonseiten des Arbeits- und Wirtschaftsmi-

CSDDD unter Druck: Wie Lobbyist:innen das EU-Lieferkettengesetz abgeschwächt und verwässert haben
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nisters Kocher Ablehnung. In zwei einander 

widersprechenden Beantwortungen einer 

parlamentarischen Anfrage zwischen Jus-

tiz-40 und Finanzministerium41 wurde über-

dies die Rolle des Finanzministeriums bei 

der von Bundesminister Kocher gewünsch-

ten Ausnahme des Finanzsektors offenbar.

Und was hat das Lobbying gebracht?

Die Lobbying-Bemühungen haben insbe-

sondere im Hinblick auf den eingeschränkten 

Anwendungsbereich der Richtlinie Wirkung 

gezeigt, da ein großer Teil der ursprünglich 

betroffenen Unternehmen im finalen EU-Lie-

ferkettengesetz nicht mehr erfasst ist. Die 

Reichweite der Sorgfaltspflichten wurde 

stark eingeschränkt und gilt nur entlang der 

sogenannten Aktivitätskette. Für die Defi-

nition einer solchen wird die vorgelagerte 

Wertschöpfungskette und einzelne Teile der 

nachgelagerten Wertschöpfungskette ver-

wendet. Bezüglich der nachgelagerten Wert-

schöpfungskette gibt es jedoch große Schlu-

pflöcher. Der Finanzsektor ist weitestgehend 

nicht erfasst. Es gibt keine Klimasorgfalts-

pflichten. Allerdings beinhaltet das EU-Lie-

ferkettengesetz Vorschriften für einen Klima-

plan. Positiv zu sehen ist, dass die zivilrecht-

liche Haftung sowie Verbesserungen für Be-

troffene hinsichtlich des Zugangs zum Recht 

in der Richtlinie enthalten sind. Die Safe-Har-

bor-Klausel wurde entgegen den Interessen 

der Wirtschaft nicht in das EU-Lieferketten-

gesetz einbezogen.

Fazit

Während der gesamten Verhandlungs- und 

Abstimmungsphase des EU-Lieferkettenge-

setzes wurde erhebliches Lobbying betrie-

ben, um die Richtlinie abzuschwächen und 

zu verwässern. Die größten und einfluss-

reichsten Akteure in diesem Lobbying wa-

ren große europäische Wirtschaftsverbände. 

Neben diesen Verbänden und bestimmten 

Unternehmen lobbyierten auch Politiker:in-

nen, insbesondere von der CDU/CSU und 

der FDP, gegen das EU-Lieferkettengesetz. 

Das Regulatory Scrutiny Board (RSB) der 

EU-Kommission hat zwar selbst keine ak-

tive Lobbyarbeit betrieben, kann jedoch auf-

grund seiner wirtschaftsnahen Interessen 

als ein wesentlicher Faktor für die Durch-

setzung von Lobbying-Bemühungen ange-

sehen werden. Durch die Lobbying-Bemü-

hungen wurde die Richtlinie in wesentlichen 

Bereichen verwässert und abgeschwächt, 

nicht zuletzt durch die eingeschränkte Defi-

nition der Wertschöpfungskette.
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Die Einflussnahme rund um das EU-Lie-

ferkettengesetz macht deutlich, wie stark 

Lobbyarbeit politische Entscheidungen 

beeinflussen kann, was die Notwendigkeit 

einer ausgewogenen und transparenten 

Entscheidungsfindung und der Vermeidung 

von Interessenskonflikten unterstreicht. Für 

den Prozess der nationalen Umsetzung des 

EU-Lieferkettengesetzes wird es daher zent-

ral sein, den Einfluss der Wirtschaftslobby zu 

begrenzen und sicherzustellen, dass die auf 

EU-Ebene beschlossenen Mindestvorgaben 

auf nationaler Ebene möglichst ambitioniert 

umgesetzt werden, um ein starkes, nationa-

les Lieferkettengesetz zu gewährleisten.

Hannah Sattlecker, Projektmitarbeiterin bei NeSoVe, 
arbeitet zu Themen rund um das EU-Lieferkettengesetz

hannah.sattlecker@nesove.at

1 Study on due diligence requirements through the supply chain | European Commission, abgerufen am 31.08.2024.
2 Wie Blackrock und Macron das Lieferkettengesetz torpedieren | Der Spiegel, abgerufen am 31.08.2024.
3 Gute Nachricht für Menschenrechte und die Umwelt. Grünes Licht für das EU-Lieferkettengesetz und das EU-Verbot von Produkten aus 

Zwangsarbeit | Arbeiterkammer Wien, abgerufen am 31.08.2024.
4 INSIDE JOB: Wie die Wirtschaftslobby die internen Verfahren der Kommission ausnutzt, um sich ihrer Verantwortung für Menschenrech-

te und Umweltschutz zu entziehen | Friends of the Earth Europe, ECCJ, CEO, abgerufen am 31.08.2024.
5 off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses | Friends of the Earth Europe, ECCJ, 

CEO, abgerufen am 31.08.2024.
6 EU-Lieferkettengesetz vor dem Aus: FDP und Wirtschaftslobby attackieren Kompromissentwurf | Correctiv, abgerufen am 31.08.2024.
7 EU-Lobbyreport 2024 | LobbyControl 2024, abgerufen am 31.08.2024.
8 INSIDE JOB: Wie die Wirtschaftslobby die internen Verfahren der Kommission ausnutzt, um sich ihrer Verantwortung für Menschenrech-

te und Umweltschutz zu entziehen | Friends of the Earth Europe, ECCJ, BUND, abgerufen am 31.08.2024.
9 EU-Lieferkettengesetz: Kocher trotz neuen Vorschlags kritisch | Kurier, abgerufen am 31.08.2024.
10 EU-Lieferkettengesetz: Erstes Etappenziel in Sicht | Arbeiterkammer Wien, abgerufen am 31.08.2024.
11 Off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses, S.6, abgerufen am 31.08.2024.
12 BusinessEurope: the death star of corporate lobbying | Corporate Europe Observatory, abgerufen am 31.08.2024.
13 Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen | Europäisches Parlament, abgerufen am 31.08.2024.
14 Abstimmungsverhalten der österreichischen EU-Abgeordneten | OEGFE, abgerufen am 31.08.2024.
15 Deutsche Wirtschaftslobby gegen wirksames EU-Lieferkettengesetz | Misereor, Global Policy Forum, abgerufen am 31.08.2024.
16 INSIDE JOB: Wie die Wirtschaftslobby die internen Verfahren der Kommission ausnutzt, um sich ihrer Verantwortung für Menschenrech-

te und Umweltschutz zu entziehen | Friends of the Earth Europe, CEO, Bund, S. 17, abgerufen am 31.08.2024.
17 INSIDE JOB: Wie die Wirtschaftslobby die internen Verfahren der Kommission ausnutzt, um sich ihrer Verantwortung für Menschenrech-

te und Umweltschutz zu entziehen | Friends of the Earth Europe, CEO, BUND, S.23, abgerufen am 31.08.2024.
18 The EU's Commission Regulatory Scrutiny Board: Better regulation or biased influence on legislation? | AK Wien, abgerufen am 

31.08.2024.
19 off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses | Friends of the Earth Europe, ECCJ, 

CEO, abgerufen am 31.08.2024.
20 off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses | Friends of the Earth Europe, ECCJ, 

CEO, abgerufen am 31.08.2024.
21 Off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses | Friends of the Earth Europe, ECCJ, 

CEO, abgerufen am 31.08.2024.
22 Wie Blackrock und Macron das Lieferkettengesetz torpedieren | Der Spiegel, abgerufen am 31.08.2024.
23 Deutsche Wirtschaftslobby gegen wirksames EU-Lieferkettengesetz | Misereor, Global Policy Forum, abgerufen am 31.08.2024.
24 off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses | Friends of the Earth Europe, ECCJ, 

CEO, abgerufen am 31.08.2024.
25 off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses | Friends of the Earth Europe, ECCJ, 

CEO, abgerufen am 31.08.2024.
26 FW: Due Diligence: Ideas of REWE Group for an incentive system+ Due Diligence | REWE Group, European Commission, abgerufen am 

31.08.2024.
27 Kocher zu Lieferkettengesetz: "Nicht das, was wir wollen" | Der Kurier, abgerufen am 31.08.2024.
28 Faktencheck EU-Lieferkettengesetz: Die gängigsten Mythen | Treaty Allianz, abgerufen am 31.08.2024.
29 Verheerende Lieferketten | Correctiv, abgerufen am 31.08.2024.
30 Methode „Copy & Paste“ Wie deutsche Europaabgeordnete beim EU-Lieferkettengesetz Forderungen der Wirtschaftslobby wörtlich 

übernehmen | Misereor, Global Policy Forum, abgerufen am 31.08.2024.
31 Letter to Roberta Metsola re MEP Niebler | CEO, Friends of the Earth Europe, LobbyControl, Transparency International EU, abgerufen 

am 31.08.2024.
32 Winzig zu EU-Lieferkettengesetz: Verantwortung nicht auf die Unternehmen abwälzen | OTS, abgerufen am 31.08.2024.
33 FPÖ – Haider: „EU-Lieferkettengesetz ist schwerer Anschlag auf Unternehmen mit internationalen Zulieferern!" | OTS, abgerufen am 

31.08.2024.
34 Ökonomische Bewertung eines Lieferkettengesetzes | Kiel Institut für Weltwirtschaft, abgerufen am 31.08.2024.
35 Word Vorlage (ascii.ac.at), abgerufen am 31.08.2024.
36 Koalition bei EU-Lieferkettengesetz noch uneinig | Der Standard, abgerufen am 31.08.2024.
37 EU-Lieferkettengesetz: Kocher trotz neuen Vorschlags kritisch | Kleine Zeitung, abgerufen am 31.08.2024.
38 Durchbruch bei EU-Lieferkettengesetz: Zeit für Unternehmensverantwortung! | AK Wien, abgerufen am 31.08.2024.
39 Zadić: EU-Lieferkettengesetz ist Meilenstein im Kampf gegen Ausbeutung von Mensch und Natur | OTS, abgerufen am 31.08.2024.
40 Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage | Bundesministerium für Justiz, abgerufen am 31.08.2024.
41 Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage | Bundesministerium für Finanzen, abgerufen am 31.08.2024.

CSDDD unter Druck: Wie Lobbyist:innen das EU-Lieferkettengesetz abgeschwächt und verwässert haben

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.spiegel.de/wirtschaft/wie-blackrock-und-emmanuel-macron-das-lieferkettengesetz-torpedieren-a-3ce4f359-36e8-4e4a-85af-a62528b6f2b6
https://tinyurl.com/2rdypdhj
https://tinyurl.com/2rdypdhj
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://correctiv.org/lobbyismus/2024/01/24/eu-lieferkettengesetz-vor-dem-aus-fdp-und-lobby-wollen-den-entwurf-stoppen/
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/eu-lobbyreport-2024-lobbycontrol.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/18251977/eu-lieferkettengesetz-kocher-trotz-neuen-vorschlags-kritisch
https://www.akeuropa.eu/de/eu-lieferkettengesetz-erstes-etappenziel-sicht
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporateeurope.org/en/2023/09/businesseurope-death-star-corporate-lobbying
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_DE.pdf
https://www.oegfe.at/wp-content/uploads/2021/03/Abstimmungsmonitoring_März_2021-1.pdf
https://www.misereor.de/fileadmin/user_upload/Infothek/publikation-deutsche-wirtschaftslobby-gegen-wirksames-eu-lieferkettengesetz.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/ttip_und_ceta/wirtschaft_welthandel_inside_job_report.pdf
https://www.akeuropa.eu/sites/default/files/2023-06/RSB_Studie.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://www.spiegel.de/wirtschaft/wie-blackrock-und-emmanuel-macron-das-lieferkettengesetz-torpedieren-a-3ce4f359-36e8-4e4a-85af-a62528b6f2b6
https://www.misereor.de/fileadmin/user_upload/Infothek/publikation-deutsche-wirtschaftslobby-gegen-wirksames-eu-lieferkettengesetz.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/OffThe-Hook.pdf
https://www.asktheeu.org/en/request/8880/response/29768/attach/3/ARES%202021%20396452%20REWE%20GROUP%20PROPOSAL.pdf?cookie_passthrough=1
https://kurier.at/politik/inland/kocher-oevp-lieferkettengesetz-steuern-abgaben-senkungen-oesterreichplan/402773314
https://www.suedwind.at/wp-content/uploads/2024/02/Faktencheck-Lieferkettengesetz.pdf
https://correctiv.org/aktuelles/wirtschaft/2023/01/24/verheerende-lieferketten/
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2023/01/Briefing_0123_CopyPaste_EU-Lieferkettengesetz_de.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2023/01/Briefing_0123_CopyPaste_EU-Lieferkettengesetz_de.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2023-04/Letter%20to%20Metsola%20re%20MEP%20Niebler%205.4.2023%20FINAL%281%29.pdf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20240315_OTS0157/winzig-zu-eu-lieferkettengesetz-verantwortung-nicht-auf-die-unternehmen-abwaelzen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20231215_OTS0074/fpoe-haider-eu-lieferkettengesetz-ist-schwerer-anschlag-auf-unternehmen-mit-internationalen-zulieferern
file:///C:/Users/hanna/Downloads/studie_oekonomische_bewertung_eines_lieferkettengesetzes_2022-1.pdf
https://ascii.ac.at/wp-content/uploads/CS3D_Policy_Brief_dt.pdf
https://www.derstandard.at/story/3000000206536/koalition-bei-eu-lieferkettengesetz-noch-uneinig
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/18251977/eu-lieferkettengesetz-kocher-trotz-neuen-vorschlags-kritisch
https://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Big-Business-setzt-sich-durch-beim-Lieferkettengesetz.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220223_OTS0215/zadi-eu-lieferkettengesetz-ist-meilenstein-im-kampf-gegen-ausbeutung-von-mensch-und-natur
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/14371/imfname_1570903.pdf
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/14363/imfname_1570792.pdf
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EU-RICHTLINIE ZUR PLATTFORMARBEIT: 
ENTSCHEIDENDER DURCHBRUCH 
ODER FAULER KOMPROMISS?
Am 24. April 2024 nahm das EU-Parlament mit großer Mehrheit eine Gesetzesinitiative zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen von Plattformarbeiter:innen an. Die hart umkämpfte Richtlinie adres-
siert erstmals die Probleme Scheinselbstständigkeit, algorithmisches Management und Datenschutz 
von Plattformarbeiter:innen auf EU-Ebene. Unter starkem Lobbying der Plattformen ist der Abschnitt 
zur Bekämpfung von Scheinselbstständigkeit dabei immer weiter verwässert worden. Für die Sozial-
partner ergibt sich großer Handlungsbedarf.

Plattformarbeit in der EU 
bereits stark ausgeprägt

Plattformarbeit ist Arbeit, die über, auf oder 

vermittelt durch Online-Plattformen erbracht 

und im Austausch gegen Bezahlung geleis-

tet wird. Ein entscheidendes Merkmal aller 

Plattformarbeit ist die Nutzung (intranspa-

renter) Algorithmen zur Vermittlung zwischen 

Plattform, Kund:in und Arbeiter:in. Allein 

in der EU gibt es mittlerweile mehr als 500 

digitale Arbeitsplattformen1 für unterschied-

lichste Dienstleistungen wie Zustellung, 

Übersetzung, Pflege, Personentransport 

oder Reinigung, die zusammen mehr als 28 

Mio. (bis 2025 geschätzt 43 Mio.) Menschen 

beschäftigten2 und bereits 2020 Einnahmen 

in Höhe von 14 Mrd. € erwirtschafteten. Er-

wartet wird eine weitere Expansion dieses 

Unternehmensmodells, und damit einherge-

hend auch eine weitere Auflösung typischer 

Anstellungsverhältnisse.

Ein ausbeuterisches Modell

In Sektoren, in denen digitale Plattformen 

dominant werden, steigt die Anzahl an So-

lo-Selbstständigen sowie freien Dienstneh-

mer:innen3 und die Arbeitsqualität sinkt.4 

Digitale Plattformen basieren häufig auf ver-

stärkter Ausbeutung bei gleichzeitiger Aus-

lagerung von Risiken, Material- und Lohn-

kosten, u.a. durch Umgehung von Arbeits-

rechten. Sie nutzen rechtliche Lücken und 

Grauzonen aus, insbesondere im Bereich 

des Managements durch automatisierte 

Bewertungs- und Entscheidungssysteme 

(Algorithmen). Dabei sind die Profitabilität 

und Nachhaltigkeit dieses Unternehmens-

modells noch immer fraglich.5

Digitale Plattformen fordern die etablierte 

Definition eines Angestelltenverhältnisses 

und damit arbeitsrechtlich geregelte Struk-

turen heraus. Umso wichtiger ist es, diese 

Brüche aus Arbeitnehmer:innenperspektive 

zu nutzen und die Zukunft der Arbeit im 

Sinne von gerechten Arbeitsbedingungen 

zu gestalten.

Von
Fabian Pfeiffer

Quelle: Europäische Union (2020): The platform economy and precarious work. https://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU%282020%29652734_EN.pdf 
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Die Regulierung von Plattformarbeit

Einige der regulatorischen Herausforderun-

gen sind nicht nur Merkmale der Plattformar-

beit: Die Regulierung grenzüberschreitender 

Arbeit ergibt sich auch bei anderen transna-

tionalen Unternehmen, algorithmisches Ma-

nagement wird auch in anderen Sektoren6 

eingesetzt und Scheinselbstständigkeit, 

fehlende Repräsentation und Schwarzarbeit 

sind häufige Probleme atypischer Beschäf-

tigungsverhältnisse. Dennoch ist Plattform-

arbeit ein neuartiges Phänomen, das einer-

seits als Knotenpunkt zu verstehen ist, an 

dem sich diese diversen Herausforderungen 

bündeln. Andererseits entstehen hier neue 

Herausforderungen wie die Bestimmung 

des Arbeitgebers, Datenschutz und (auto-

matisierte) Überwachung und Leistungsbe-

wertung.7

Die Neuartigkeit von Plattformarbeit hat 

auch die EU erkannt und eine Richtlinie 

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

von Plattformarbeiter:innen auf den Weg 

gebracht. Diese wurde nach zähen Ver-

handlungen schließlich auf der Grundlage 

eines im Trilog verhandelten Kompromis-

ses am 24. April dieses Jahres mit großer 

Mehrheit vom EU-Parlament angenommen. 

Die Richtlinie wartet nun noch auf die for-

male Annahme im Ministerrat. Sobald sie im 

Amtsblatt veröffentlicht ist, werden die Mit-

gliedstaaten zwei Jahre Zeit haben, um die 

Richtlinie umzusetzen.

Inhalte der Richtlinie: 
Wichtige Fortschritte…

Die Plattformarbeitsrichtlinie8 liefert erstmals 

eine rechtliche Definition von Plattformarbeit 

und enthält drei Kernbereiche, die die oben 

angeführten regulatorischen Herausforde-

rungen thematisieren: die Feststellung des 

korrekten Beschäftigungsstatus von Platt-

formarbeiter:innen, den Umgang mit algo-

rithmischem Management und Informations-

pflichten der Plattformen gegenüber Behör-

den und Arbeitnehmer:innenvertretungen.

So dürfen Plattformen bspw. keine perso-

nenbezogenen Daten verarbeiten, die nicht 

zur Erbringung der Arbeitsleistung erforder-

lich sind, wie z.B. Daten zum emotionalen 

oder psychischen Zustand der Person oder 

Daten, die Rückschlüsse auf Herkunft, poli-

tische und religiöse Ansichten oder mögli-

che Arbeitskämpfe zulassen. Auch müssen 

Plattformen automatisierte Bewertungssys-

teme gegenüber Arbeiter:innen, deren Ver-

tretungen und nationalen Behörden transpa-

rent machen sowie automatisierte Entschei-

dungen menschlich überwachen. Insbeson-

dere Entscheidungen, die sich nachteilig auf 

Arbeiter:innen auswirken, wie Kündigungen 

oder Kontosperrungen, dürfen nicht auto-

matisiert, sondern müssen von Menschen 

getroffen werden.

Plattformen sind zudem verpflichtet, neue 

Services bereitzustellen, die die Arbeitsbe-

Quelle:  Europäische Union (2024): Im Fokus: Arbeit über digitale Plattformen in der EU.  
https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/digital-platform-workers/
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dingungen verbessern sollen. Dazu gehört 

eine Kontaktperson für die Anfechtung algo-

rithmischer Entscheidungen, die Übertrag-

barkeit von Daten (bspw. guten Bewertun-

gen) zwischen Plattformen sowie die Bereit-

stellung eines Kommunikationskanals, über 

den Plattformarbeiter:innen privat und sicher 

miteinander kommunizieren können. Auch 

geeignete Schutz- und Präventionsmaßnah-

men für Gesundheitsrisiken und Meldekanäle 

für Fälle von Gewalt oder Belästigung gehö-

ren dazu.

Viele der Bestimmungen, insbesondere zu 

Datenschutz und Informations- und Re-

chenschaftspflichten in Bezug auf automa-

tisierte Bewertungs- und Entscheidungs-

mechanismen betreffen dabei sowohl An-

gestellte als auch Selbstständige bzw. freie 

Dienstnehmer:innen.

…und zahnlose Bestimmungen 

Der umstrittenste, denn von den Plattfor-

men am meisten gefürchtete Abschnitt der 

Richtlinie ist jedoch jener zur Feststellung 

des korrekten Beschäftigungsstatus von 

Plattformarbeiter:innen. Hier geht es darum, 

Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen, in-

dem eine gesetzliche Vermutung über ein 

Anstellungsverhältnis eingeführt wird. Wenn 

diese Vermutung ausgelöst wird - z.B. in-

dem eine selbstständige Plattformarbeiterin 

vor Gericht geltend macht, sie sei eigentlich 

in einem Anstellungsverhältnis -, dann liegt 

die Last bei der Plattform, das Gegenteil zu 

beweisen (“widerlegbare Vermutung”).

Das Parlament plädierte für eine generelle 

Vermutung, die Kommission wollte klare, 

EU-weit einheitliche Kriterien, die die Ver-

mutung auslösen würden, und der Rat 

setzte sich dafür ein, die genaue Form die-

ser widerlegbaren Vermutung den Mitglied-

staaten zu überlassen.

Zweimal brachten die Regierungen von 

Deutschland, Frankreich, Griechenland und 

Estland einen im Trilog mühsam erarbeite-

ten Kompromiss in letzter Sekunde zum 

Platzen, weil ihnen die Bestimmungen zu 

restriktiv waren. In einer historischen Ent-

scheidung, in der erstmals die beiden bevöl-

kerungsreichsten EU-Länder Deutschland 

und Frankreich überstimmt wurden, blieb 

am Ende von der widerlegbaren Vermutung 

eines Beschäftigungsverhältnisses nur noch 

eine verwässerte Version übrig: Statt einer 

EU-weit einheitlichen Regelung, soll jeder 

Mitgliedstaat für sich die geeignete Umset-

zung der gesetzlichen Vermutung festlegen. 

Der Rat setzte sich also am Ende durch.

Die Kräfteverhältnisse in der 
EU: Der Rat auf der Bremse

Dass das Parlament in den Verhandlungen 

um die Richtlinie die progressivste Kraft 

war, lässt sich nicht nur am Abstimmungs-

verhalten der Abgeordneten im Parlament 

erkennen,9 wo die Richtlinie von einer brei-

ten Koalition aus Linken, S&D, Grünen, EVP 

EU-Richtlinie zur Plattformarbeit: Entscheidender Durchbruch oder fauler Kompromiss?
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Quelle:  Europäische Union (2024): Im Fokus: Arbeit über digitale Plattformen in der EU.  
https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/digital-platform-workers/
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und Renew getragen wurden. Sondern auch 

daran, dass die Richtlinie letztlich auf eine 

Initiative des Parlaments zurückgeht. Schon 

einige Jahre vor der Aufnahme des Themas 

Plattformarbeit ins Arbeitsprogramm der 

Kommission 2021, trafen sich Abgeordnete 

der Linksfraktion mit dem Kommissar für Be-

schäftigung und soziale Rechte Nicolas Sch-

mit mit dem Ziel, das Thema auf die Agenda 

der Kommission zu bringen. Zunächst waren 

es v.a. die Linksfraktion, S&D und Grüne, die 

sich für die Belange der Plattformarbeiter:in-

nen einsetzten. So war es dann auch der 

Vorschlag des Parlaments,10 von einer gene-

rellen Vermutung eines Anstellungsverhält-

nisses bei Plattformarbeiter:innen auszuge-

hen, ohne diese erst auf der Grundlage von 

Kriterien geltend machen zu müssen.

Im Rat hingegen waren es Deutschland und 

Frankreich, bis zur stark verwässerten, fi-

nalen Version auch Estland und Griechen-

land, die einen Entschluss immer wieder 

blockierten.11 Aufgrund der Intransparenz 

über Vorgänge im Rat und über Treffen der 

Ratsmitglieder mit Lobbyist:innen, lassen 

sich keine ganz eindeutigen Aussagen zu 

den relevanten Akteur:innen treffen. Den-

noch lassen sich auf Grundlage anderer 

Beobachtungen evidenzbasierte Plausibili-

tätsüberlegungen anstellen.

Das Lobbying der Unternehmen …

Noch vor Beginn der Annahme des Themas 

durch die Kommission waren Plattformun-

ternehmen bereits an der Beeinflussung des 

politischen Prozesses interessiert, was sich 

bspw. an den zahlreichen Treffen mit Kom-

missar Schmit zeigt,12 die bis Januar 2020 

zurückreichen. Die ausgeprägte Lobbyarbeit 

der Plattformunternehmen ist auch durch die 

vielen Treffen mit Parlamentsabgeordneten 

dokumentiert.13 Dabei muss man beachten, 

dass die Unternehmen nicht nur unter ihrem 

eigenen Namen Abgeordnete kontaktieren, 

sondern sich auch unter neuen Namen zu 

Lobbyverbänden zusammenschließen, wie 

z.B. European Tech Alliance oder Move EU, 

oder Beratungsfirmen engagieren, die wie-

derum unter eigenem Namen im Interesse 

der Unternehmen lobbyieren.

Was den Rat selbst betrifft, so sind enge 

Verbindungen zwischen der estnischen Re-

gierung und dem Plattformunternehmen 

Bolt14 sowie dem deutschen Kabinett und 

der französischen Regierung und Uber15 

aus journalistischen Quellen seit Jahren 

bekannt16 – zweier Länder also, die einen 

Kompromiss immer wieder verhinderten. 

Man muss kein Sherlock sein, um zu ver-

stehen, dass sich Plattformunternehmen 

insbesondere gegen die Bekämpfung von 

Scheinselbstständigkeit stemmen, wenn ihr 

Unternehmensmodell vielleicht existenziell 

von dieser abhängt. Der sukzessive Abbau 

strenger und eindeutiger Regelungen war 

dann auch das, wofür sich die blockieren-

den Länder im Rat erfolgreich einsetzten.

… stößt auch an Grenzen

Trotz ihrer vehementen Bemühungen ist es 

den Unternehmen jedoch nicht gelungen, 

die Richtlinie zu kippen. Dieser Erfolg, der 

insbesondere die o.g. Bestimmungen zu al-

gorithmischem Management, Transparenz-

pflichten und Datenschutz umfasst, geht 

zu einem Gutteil auf die Arbeit der Gewerk-

schaften, Betriebsrät:innen und Arbeitneh-

mer:innenvertretungen zurück, die ihrerseits 

Kanäle zu den Entscheidungsträger:innen 

nutzten. Insbesondere Abgeordnete der 

Linksfraktion, S&D, aber auch Kommissar 

Schmit trafen sich regelmäßig mit Gewerk-

schaften, Gewerkschaftsbünden oder Platt-

formarbeiter:innen (siehe hierfür z.B. das 

Transnational Forum on Alternatives to Ube-

risation17).
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Ausblick: Jetzt sind die 
Sozialpartner gefragt!

Sicher ist: Durch die neuen Regelungen 

kommt es innerhalb der nächsten zwei 

Jahre zu einigen Verbesserungen der Ar-

beitsbedingungen von Plattformarbeiter:in-

nen auch in Österreich. Aufgrund der Tei-

lerrungenschaften der kapitalfreundlichen 

Regierungen im Rat ist jedoch auch Vieles 

von der nationalen Umsetzung in den kom-

menden zwei Jahren abhängig. Denn die 

genaue Ausgestaltung der widerlegbaren 

Vermutung über ein Anstellungsverhältnis 

von Plattformarbeiter:innen ist den Mitglied-

staaten selbst überlassen. In der Richtlinie 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

die Regierungen die Sozialpartner mit der 

Umsetzung der Richtlinie betrauen können.

Allerdings sind einige Bestimmungen der 

Richtlinie so allgemein gehalten, dass recht-

liche Unklarheiten bestehen bleiben. Einige 

der wichtigsten Herausforderungen, die in 

den kommenden zwei Jahren auf die Sozi-

alpartner zukommen, sind im Folgenden zu-

sammengefasst.

Die Sache mit den freien Dienstverträgen

Als vielleicht wichtigste Herausforderung 

stellt sich die Frage nach der Integration 

des freien Dienstvertrags in die Umsetzung 

der widerlegbaren Vermutung. Hier muss 

verhindert werden, dass dieser zu einer ar-

beitsrechtlichen Hintertür für Plattformen 

wird, um ein normales Dienstverhältnis zu 

umgehen. Das dürfte nicht leicht werden, 

insbesondere da Bestimmungen der Richt-

EU-Richtlinie zur Plattformarbeit: Entscheidender Durchbruch oder fauler Kompromiss?
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linie die persönliche Abhängigkeit der Ar-

beiter:innen von einer Plattform weiter re-

duzieren (ein Merkmal des freien Dienstver-

hältnisses), wie bspw. die Übertragbarkeit 

von Ratings zwischen den Plattformen, die 

es Arbeiter:innen erleichtert, zwischen die-

sen zu wechseln.

Auf der anderen Seite werden durch die 

Transparenzpflichten die genauen Funkti-

onsweisen der Algorithmen, und damit auch 

die Ausmaße an Ausübung von Kontrolle, 

erstmals rigoros offengelegt. Es bleibt abzu-

warten, inwieweit die Funktionsweisen der 

Algorithmen für eine verstärkte persönliche 

Abhängigkeit sprechen.

In der Richtlinie selbst werden „Kontrolle und 

Steuerung“ von Arbeiter:innen als Indikato-

ren für ein Anstellungsverhältnis festgelegt. 

Gleichzeitig sind digitale Arbeitsplattformen 

dadurch definiert, dass sie die Arbeitsleis-

tung mit Hilfe von Algorithmen „regeln”. Die 

Frage bleibt offen, ob „Regelung“ bereits als 

Kontrolle und Steuerung gilt, und ob auch 

(indirekte) Kontrolle durch algorithmisches 

Management darunterfällt.

Wann gilt die widerlegbare  
Vermutung?

Weiter unklar ist auch, wie die widerleg-

bare Vermutung ausgelöst wird und ob 

sie nur für Einzelfälle oder auch Gruppen 

von Arbeiter:innen (eines Unternehmens, 

einer Branche) ausgelöst werden kann. 

Hier werden Arbeitsinspektorat, aber auch 

Gewerkschaften und AK gefragt sein, um 

Arbeiter:innen dabei zu unterstützen, diese 

Vermutung im Streitfall zu belegen. Gerade 

besonders vulnerable Gruppen werden we-

der die Kapazitäten noch den Willen haben, 

die Vermutung überhaupt auszulösen. So 

wird bspw. der Großteil der Klagen zum An-

stellungsverhältnis von Männern im Liefer-

dienst vor Gericht gebracht und keine von 

Frauen aus dem Reinigungssektor. Dies 

macht es umso wichtiger, Mechanismen zu 

etablieren, die diese Vermutung flächende-

ckend für Unternehmen oder ganze Bran-

chen anwendbar machen.

Was ist überhaupt ein  
Anstellungsverhältnis?

Allgemein fordern die Plattformen durch die 

Nutzung von Algorithmen zur Steuerung der 

Arbeitsleistung das rechtliche Verständnis ei-

nes Anstellungsverhältnisses heraus. Hier gilt 

es, die Definition eines Anstellungsverhält-

nisses inklusiver zu gestalten, sodass auch 

algorithmisches Management als Kontrolle 

von Arbeitsleistungen definiert und Schein-

selbstständige als Angestellte erkannt wer-

den können. Hier wird es entscheidend sein, 

Begriffe wie „Kontrolle“ und „Abhängigkeit“ 

so zu definieren, dass auch algorithmisches 

Management diese impliziert. Das wird auch 

für die Zukunft der Arbeit in anderen Bran-

chen entscheidend sein.

Freelancers, unite!

Gewerkschaften werden sich weiter der 

Herausforderung stellen, freie Dienstneh-

mer:innen und Solo-Selbstständige zu or-

ganisieren. Einerseits ist die europäische 

Rechtsprechung nicht eindeutig,18 wenn 

Solo-Selbststänige kollektiv Preise für ihre 

Dienstleistungen verhandeln, wie ein Streit 

in Dänemark veranschaulicht.19 Anderer-

seits profitieren die freien Dienstnehmer:in-

nen auch dann vom Informationsaustausch, 

wenn Preisabsprachen rechtlich nicht 

möglich sind. Gleichzeitig wird sich die 

AK weiter dafür einsetzen, den Begriff der 

„persönlichen Abhängigkeit“ mit dem der 

„wirtschaftlichen Abhängigkeit“ zu erwei-

tern und wirtschaftlich abhängigen freien 

Dienstnehmer:innen und Solo-Selbststän-

digen damit mehr Rechte zu verleihen.20

EU-Richtlinie zur Plattformarbeit: Entscheidender Durchbruch oder fauler Kompromiss?

Als vielleicht 
wichtigste He-
rausforderung 
stellt sich die 

Frage nach der 
Integration des 

freien Dienst-
vertrags in die 

Umsetzung der 
widerlegbaren 

Vermutung.
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Definition eines 
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von Arbeitsleis-
tungen definiert 

und Schein-
selbstständige 
als Angestellte 

erkannt werden 
können.
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Breiter Anwendungsbereich 
und effektive Sanktionen

Die Gewerkschaften und die AK werden sich 

im Zuge der nationalen Umsetzung dafür 

einsetzen, Sanktionen für Plattformunter-

nehmen bei Nichteinhaltung der Richtlinie 

effektiv auszugestalten. Regelungen zu al-

gortihmischem Management, Datenschutz 

und Transparenzpflichten, die in dieser 

Richtlinie festgelegt wurden, sollten zudem 

nicht nur auf Plattformarbeit beschränkt 

sein, sondern auch für alle anderen Unter-

nehmen gelten, die algorithmisches Ma-

nagement verwenden.
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STRATEGISCHE AGENDA 2024–2029: 
WOHIN GEHT DIE EU  
IN DEN KOMMENDEN FÜNF JAHREN?
Am 27. Juni 2024 haben die Staats- und Regierungschefs der EU die strategische Agenda 2024–2029 
angenommen. In der strategischen Agenda geht es um nichts weniger als die politischen Prioritäten 
der EU in den kommenden fünf Jahren. Die geopolitischen Entwicklungen und Umbrüche der vergan-
genen Jahre haben dabei zu einer deutlichen Diskursverschiebung geführt: Sicherheit und Wettbe-
werbsfähigkeit dominieren den Diskurs, während beschäftigungs- und sozialpolitische Fragestellun-
gen nur marginal Berücksichtigung finden.

Weichen werden gestellt

Die Wahl zum EU-Parlament im Juni 2024 

bildete den Startschuss für die Neuord-

nung des institutionellen Gefüges in der 

EU. Schon Monate zuvor wurde damit be-

gonnen, die inhaltlichen Weichen für die 

kommende Legislaturperiode zu stellen. 

So hat die EU die zwei ehemaligen Poli-

tik-Granden Enrico Letta und Mario Draghi 

damit beauftragt, Berichte über die Zu-

kunft des Binnenmarkts (Frank Ey zum Let-

ta-Bericht1 auch hier im Infobrief) sowie zur 

Wettbewerbsfähigkeit der EU zu verfassen. 

Ihre Einschätzungen werden die EU in den 

kommenden Jahren prägen.

Darüber, welche übergeordneten Prioritäten 

die EU in ihrer 10. Legislaturperiode verfol-

gen soll, haben die EU-Staats- und Regie-

rungschefs Ende Juni 2024 entschieden. 

Der nur wenige Seiten umfassenden strate-

gischen Agenda 2024–20292 kommt große 

Bedeutung zu, weil die Ausrichtung der 

EU darin neu definiert wird. Die politischen 

Leitlinien3 der alten und neuen EU-Kom-

missionspräsidentin Von der Leyen schöp-

fen aus der strategischen Agenda. Und das 

war genau deren ursprüngliche Intention.

Strategische Agenda zur Einhegung 
des EU-Kommissionspräsidenten

Die Rolle des Europäischen Rates laut Art. 15 

Abs. 1 EUV ist es, der Union die für ihre Ent-

wicklung erforderlichen Impulse zu geben 

und allgemeine politische Zielvorstellungen 

und Prioritäten festzulegen. Wie er das tut, 

wird nicht definiert. Seit 2014 kommt der 

Europäische Rat dieser Aufgabe nach, in 

dem er eine strategische Agenda entwickelt. 

Anlass dafür waren politische Unstimmig-

keiten bei der Wahl Jean Claude Junckers 

zum EU-Kommissionspräsidenten. Das 

Mandat des Kommissionpräsidenten sollte 

gewissermaßen eingehegt werden. Entspre-

chend wurde die erste strategische Agenda 

in einem nur wenige Wochen umfassenden 

Prozess ausgearbeitet.4

Die zweite Strategische Agenda verfolgte 

einen strukturierten Ansatz, der vor allem 

durch den Brexit und die daraufhin be-

schworene Einigkeit der restlichen EU-Mit-

gliedstaaten geformt wurde. Als vor rund 

einem Jahr der Prozess zur Ausarbeitung 

der dritten strategischen Agenda begann, 

geschah dies wiederum unter stark geän-

derten Vorzeichen: der Corona-Pandemie, 

des russischen Angriffskriegs auf die Uk-

raine und der damit verbundenen Teuerung 

und dem Anstieg der Lebenshaltungskos-

ten. Vor diesem Hintergrund sind auch die in 

Von  
Julia Wegerer

Die strategi-
sche Agenda 
des Rats soll 

EU-Kommissi-
onspräsidentin 
Von der Leyen 

den Rahmen 
vorgeben.
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drei Säulen gruppierten Inhalte der Agenda 

zu sehen.

Die 3 Säulen der strategischen 
Agenda 2024-2029

Die strategische Agenda 2024 setzt sich aus 

drei Säulen zusammen: 

 èEin freies und demokratisches  
Europa
 èEin starkes und sicheres Europa
 èEin wohlhabendes und  
wettbewerbsfähiges Europa

Säule 1, ein freies und demokratisches Eu-

ropa, gleicht einer Rückbesinnung auf die in 

Artikel 2 EUV verankerten Grundwerte der 

EU, die auch gleich allesamt aufgezählt wer-

den: die Achtung der Menschenwürde, Frei-

heit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 

Wahrung der Menschenrechte, einschließlich 

der Rechte der Personen, die Minderheiten 

angehören. Diese Werte gilt es sowohl in-

nerhalb der EU als auch auf globaler Ebene 

zu vertreten und zu verteidigen. Wichtig ist 

das Bekenntnis, freie und pluralistische Me-

dien und die Zivilgesellschaft zu schützen, 

Hassreden und Desinformation zu bekämp-

fen sowie Tech-Giganten verantwortlich zu 

machen, wenn es um den Schutz demokra-

tischer Diskurse im Netz geht. International 

will die EU weiter als stärkster Unterstützer 

der internationalen Rechtsordnung fungieren 

und für globalen Frieden, aber auch für die 

Erreichung der SDGs eintreten. 

Säule 2, ein starkes und sicheres Europa, 

setzt sich aus vier Unterpunkten zusammen: 

Zuerst wird der Ukraine weiterhin volle Unter-

stützung in ihrem Kampf um Unabhängigkeit 

und Souveränität zugesagt. Sodann wird die 

Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Euro-

pas adressiert, die es zu stärken gilt und wo 

auch substanzielle Investitionen getätigt wer-

den sollen. In einem weiteren Punkt wird die 

Bedeutung künftiger EU-Erweiterungen an-

gesprochen, wobei auf parallel zu führende 

interne Reformen verwiesen wird, um die 

Handlungsfähigkeit der EU und ihrer Institu-

tionen weiter zu gewährleisten und finanziell 

nachhaltig aufgestellt zu sein. Zuletzt wird 

das heikle Thema Asyl angeschnitten und 

die Notwendigkeit des reibungslosen Funk-

tionierens des Schengenraums betont sowie 

der effektive Schutz der Außengrenzen.

Der Säule 3, ein wohlhabendes und wett-

bewerbsfähiges Europa, wird am meisten 

Platz in der strategischen Agenda einge-

räumt. Wettbewerbsfähigkeit ist einer der 

zentralen Begriffe, um den sich in den kom-

menden Jahren alles drehen wird. Die Stei-

gerung derselben soll etwa durch eine Ver-

tiefung des Binnenmarktes insbesondere in 

den Bereichen Energie, Telekommunikation 

und Finanzen erreicht werden. Die Vervoll-

ständigung der Bankenunion und integrierte 

Kapitalmärkte sollen das Potenzial mögli-

cher Investitionen heben. Die wirtschaftliche 

Sicherheit soll durch den Aufbau eigener 

Kapazitäten in Schlüsselsektoren wie künst-

liche Intelligenz, Quanten- und Biotechnolo-

gie und Netto-Null-Technologien gesteigert 

werden. Die grüne und soziale Transition 

soll „pragmatisch“ weitergeführt zum Er-

folgsmodell für Europa werden. Um ein in-

novations- und unternehmensfreundliches 

Umfeld zu fördern, sollen Forschung und 

Entwicklung massiv gefördert werden. Vor 

allem aber will der Rat administrative Belas-

tungen abbauen. Unter dem abschließen-

den Schlagwort „Gemeinsam voranschrei-

ten“ wird schließlich und endlich die soziale 

Dimension der EU angesprochen und die 

Europäische Säule sozialer Rechte in Erin-

nerung gerufen. Sozialer Dialog soll gestärkt 

und Ungleichheiten reduziert werden.

Es hat eine 
klare Diskurs-
verschiebung 
hin zu Sicher-

heit und  
Wettbewerbs-
fähigkeit statt-

gefunden.

Strategische Agenda 2024–2029: Wohin geht die EU in den kommenden fünf Jahren?
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Eine strategische Agenda, die keine ist

Obwohl der Name es suggeriert, ist die 

strategische Agenda alles andere als stra-

tegisch: Vielmehr ist sie als Potpourri an 

Prioritäten zu betrachten, welches auch 

die Vielzahl der sehr unterschiedlichen An-

schauungen der EU-Staats- und Regie-

rungschefs widerspiegelt. Der strategischen 

Agenda fehlt es an Klarheit in der Sprache, 

sie gleicht einem rhetorischen Eiertanz. Die 

Prioritäten sind als Reaktionen auf die prä-

genden Ereignisse der vergangenen Jahre 

in der EU einzustufen. Als Patchwork-Arbeit 

stellen sie einen Kompromisstext dar, der 

in seiner Sprache so offen und flexibel sein 

muss, dass Konsens erreicht werden kann 

und die Handlungsfähigkeit für spätere Ent-

scheidungsfindung gewährleistet ist.

Demgegenüber definiert eine tatsächliche 

Strategie ein zu erreichendes Ziel und er-

stellt einen konkreten Plan, mit dem das ge-

nannte Ziel auch erreicht werden kann. Dazu 

gehört auch die Angabe, welche finanziellen 

und organisatorischen Mittel es braucht, um 

eine Zielerreichung zu gewährleisten. All das 

fehlt aber in der strategischen Agenda. 

Was wird aus dem Grünem Deal 
und der Just Transition?

Die strategische Agenda 2019-2024 defi-

nierte die Verwirklichung eines klimaneut-

ralen, grünen, fairen und sozialen Europas 

noch als eigene Priorität. Hier zeigt sich eine 

deutliche Verschiebung der Gewichtun-

gen: Zwar wird in der strategischen Agenda 

2024–2029 am Ziel der Klimaneutralität bis 

2050, die auch weiterhin niemand zurück-

lassen soll, festgehalten. Allerdings wird die 

Umsetzung eines sozial-gerechten Grünen 

Deals in den Dienst der Wettbewerbsfähig-

keit gestellt. So wird eine „pragmatische“ 

Umsetzung der Klimaneutralität festge-

schrieben und auf das marktwirtschaftliche 

und arbeitsmarktpolitische Potenzial der 

grünen und digitalen Transition verwiesen. 

Unklar ist, was das für die kommenden fünf 

Jahr konkret bedeuten soll. Denn die Er-

rungenschaften des Grünen Deals stehen 

auf der Kippe. Die bis dato gesetzten Maß-

nahmen der EU-Mitgliedsstaaten sind nicht 

ausreichend, um die vereinbarten Klimaziele 

bis 2030 zu erreichen5. Wiewohl es vielver-

sprechende Ansätze und Initiativen gibt, ist 

das Tempo zur Erreichung der Klimaziele 

2030 viel zu langsam. Woran es insbeson-

dere mangelt, sind Investitionen. Es tut sich 

eine große Investitionslücke6 auf, zu der sich 

die strategische Agenda ausschweigt. Dies 

ist wohl auf die sehr unterschiedlichen Sicht-

weisen der EU-Staats- und Regierungschefs 

zurückzuführen, was Finanzierungsmöglich-

keiten etwa durch eine gemeinsame Schul-

denaufnahme der EU angelangt7. 

Auch der gerechte Übergang wird nur als 

Schlagwort erwähnt und nicht ausgeführt, 

wie die angestrebte soziale und regionale 

Kohäsion erreicht und Ungleichheiten abge-

baut werden sollen. Zur Lösung dieser drän-

genden Herausforderungen braucht es aber 

eine Gesamtstrategie. Gewerkschaften und 

Arbeitnehmer:innenvertretungen fordern ein 

Rahmenwerk für den Gerechten Übergang, 

dass konkrete Zuständigkeiten, Maßnahmen, 

Zeitpläne und Investitionen vorsieht und in-

klusive Entscheidungsprozesse definiert8. 

Wo ist die soziale Dimension?

Zu den europapolitischen Kernanliegen der 

Beschäftigten äußert sich die strategische 

Agenda lediglich in wenigen vagen Wor-

ten. Während die vergangene strategische 

Agenda nach den Erfahrungen der Austeri-

tätspolitik noch eine stärkere sozialpolitische 

Handschrift trug, werden nun unter dem Pri-

mat der wirtschaftlichen Sicherheit und der 

Die strategi-
sche Agenda ist 
alles andere als 

„strategisch“  
– sie ist ein  

Potpourri an 
Prioritäten ohne 

Zielvorgabe 
oder Umset-

zungsplan.

Strategische Agenda 2024–2029: Wohin geht die EU in den kommenden fünf Jahren?
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Verteidigungsfähigkeit sozialpolitische Anlie-

gen an den Rand gedrängt. Dies ist gerade 

vor dem Hintergrund der jüngsten Lebens-

haltungskostenkrise, aber auch mit Blick auf 

die enormen Herausforderungen für einen 

sozial-ökologischen Umbau unverständlich. 

Die Europäische Säule sozialer Rechte muss 

entschlossen gemäß den Erklärungen von La 

Hulpe und Val Duchesse umgesetzt werden. 

Die europäischen Gewerkschaften haben 

dazu in dem Manifest „Ein fairer Deal für die 

Arbeitnehmer:innen“9 ihre Vision für eine so-

zial gerechte Europäische Union dargelegt.

 

Denn die Fixierung auf eine nicht näher de-

finierte Wettbewerbsfähigkeit bringt die 

Gefahr mit sich, sich nachteilig auf Arbeit-

nehmer:innenrechte auszuwirken. So wer-

den angemessene Löhne oder ein hoher 

Arbeits- und Sozialstandard in der Debatte 

von Wirtschaftsverbänden gerne als Wettbe-

werbsnachteil geframt. Eine Engführung des 

Begriffs der Wettbewerbsfähigkeit bedeu-

tet dann nichts Weniger als einen Unterbie-

tungswettbewerb bei Arbeits- und Umwelt-

standards – eine Negativspirale nach unten10. 

Ähnliches gilt für die angekündigte Deregu-

lierungsagenda. Hier gilt es genau hinzu-

schauen, welche Maßnahmen als Bürokra-

tielasten eingestuft werden. Beispielsweise, 

ob Maßnahmen zum Schutz von Arbeitneh-

mer:innen gegen die Exposition mit Asbest 

als Bürokratielast bezeichnet werden11.

Wie es weitergeht

Neben dem Rat ist es maßgeblich, wie sich 

die beiden weiteren großen institutionellen 

Player der Europäischen Union, nämlich 

die EU-Kommission und das EU-Parlament 

positionieren. Die bereits angesprochenen 

politischen Leitlinien von EU-Kommissions-

präsidentin Von der Leyen schlagen in eine 

ähnliche Kerbe wie die strategische Agenda, 

enthalten jedoch einige durchaus konkrete 

Ansagen zur sozialen Dimension der EU12. 

Dies kann als Zugeständnis an jene Parteien 

gewertet werden, die Von der Leyen eine 

stabile Mehrheit im EU-Parlament sichern 

sollen. Mit der am 9. Juni 2024 geschlage-

nen Wahl haben sich die Kräfteverhältnisse 

im EU-Parlament verschoben: Populisti-

sche und extrem rechte Parteien gingen aus 

der Wahl deutlich gestärkt hervor13. Diese 

Gemengelage verdeutlicht, dass Gewerk-

schaften und Arbeiterkammer in der anbre-

chenden Legislaturperiode auf europäischer 

Ebene eine zentrale Aufgabe zukommt: 

Sicherzustellen, dass Arbeitnehmer:innen-

rechte über eine eng geführte Wettbewerbs- 

und Deregulierungsagenda nicht beschnit-

ten werden und beharrlich dafür weiterzu-

kämpfen, dass die soziale Dimension der 

EU endlich Gestalt annimmt. 

Julia Wegerer, AK Wien
julia.wegerer@akwien.at

1 consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf, aufgerufen am 26.08.2024.
2 2024_557_new-strategic-agenda.pdf (europa.eu), aufgerufen am 26.08.2024.
3 Political Guidelines 2024-2029 | European Commission (europa.eu), aufgerufen am 26.08.2024.
4 Strategic_Agenda_v2.pdf (epc.eu), aufgerufen am 26.08.2024.
5 Why EU countries are not on track to meet their 2030 climate target (ft.com), aufgerufen am 26.08.2024.
6 Forscher: EU muss Investitionen zur Erreichung ihrer Klimaziele für 2030 verdoppeln – Euractiv DE, aufgerufen am 26.08.2024. 
7 Europäische Union: Ursula von der Leyen für gemeinsame EU-Schulden - DER SPIEGEL, aufgerufen am 26.08.2024.
8 EN - Adopted Resolution - A Just Transition policy framework and Directive to anticipate and manage change_0.pdf (etuc.org), aufgeru-

fen am 26.08.2024.
9 ETUC Manifesto for the 2024 European Parliament elections_DE_0.pdf, aufgerufen am 26.08.2024. 
10 A&W-Blog | Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit – wie steht Österreich da? (awblog.at), aufgerufen am 26.08.2024. 
11 A short A-to-Z of BetReg | etui, aufgerufen am 26.08.2024. 
12 AKEUROPA | Politische Leitlinien für die nächste EU-Kommission 2024 – 2029. Die richtigen Antworten auf aktuelle Herausforderun-

gen?, aufgerufen am 26.08.2024.
13 Vergleichstool | Ergebnisse der Europawahl 2024 | Europäisches Parlament, aufgerufen am 26.08.2024.

Die Einengung 
auf Wettbe-

werbsfähigkeit 
und Bürokra-

tieabbau birgt 
die Gefahr, sich 

negativ auf Ar-
beitnehmer:in-

nenrechte 
auszuwirken. 

Strategische Agenda 2024–2029: Wohin geht die EU in den kommenden fünf Jahren?

https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/4aldqfl2/2024_557_new-strategic-agenda.pdf
https://commission.europa.eu/document/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en
https://www.epc.eu/content/Strategic_Agenda_v2.pdf
https://www.ft.com/content/3efe3b9a-9fd7-4a79-862a-5729de53e66a
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/forscher-eu-muss-investitionen-zur-erreichung-ihrer-klimaziele-fuer-2030-verdoppeln/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/europaeische-union-ursula-von-der-leyen-fuer-gemeinsame-eu-schulden-a-d5900c0d-8f61-41a1-aa8f-6419c31f46de
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2024-06/EN%20-%20Adopted%20Resolution%20-%20A%20Just%20Transition%20policy%20framework%20and%20Directive%20to%20anticipate%20and%20manage%20change_0.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2023-11/ETUC%20Manifesto%20for%20the%202024%20European%20Parliament%20elections_DE_0.pdf
https://www.awblog.at/Wirtschaft/Wohlstand-und-Wettbewerbsfaehigkeit-Oesterreich
https://www.etui.org/publications/periodicals/hesamag/hesa-newsletter-special-report-better-regulation/a-short-a-to-z-of-betreg
https://www.akeuropa.eu/de/politische-leitlinien-fuer-die-naechste-eu-kommission-2024-2029-die-richtigen-antworten-auf
https://www.akeuropa.eu/de/politische-leitlinien-fuer-die-naechste-eu-kommission-2024-2029-die-richtigen-antworten-auf
https://results.elections.europa.eu/de/Tools/vergleichs-tool/


Seite 22 | infobrief eu & international 3|2024

ZUR ZUKUNFT DES EU-BINNENMARKTS  
LETTA-BERICHT UMREISST MÖGLICHE 
BINNENMARKTPOLITIK UNTER  
EU-KOMMISSIONSPRÄSIDENTIN VON DER LEYEN II
Die Vorbereitungen für die EU-Gesetzgebungsperiode 2024–2029 sind seit Monaten in vollem Gange: 
darunter der sogenannte Letta-Bericht, in dem Vorschläge zur Zukunft des EU-Binnenmarkts enthal-
ten sind. Der Bericht fokussiert stark auf die Wünsche der Wirtschaftslobby. Erleichterungen bei der 
Unternehmensfinanzierung und eine Reduktion von Pflichten gegenüber Beschäftigten und Gesell-
schaft („Bürokratie“) stehen im Zentrum. Der notwendige sozial-ökologische Umbau findet nur wenig 
Beachtung.

Weiterentwicklung des  
EU-Binnenmarkts

Der Bericht des ehemaligen italienischen 

Premiers Enrico Letta1, der im Auftrag des 

Rats und der Europäischen Kommission 

tätig geworden ist, betont eingangs, dass 

die Europäische Union mit erheblichen Ver-

änderungen konfrontiert ist. So haben sich 

neue wirtschaftsstarke Regionen wie China 

und Indien entwickelt. Krisen wie die Covid 

19-Pandemie und der Angriff Russlands 

auf die Ukraine sind zudem Beispiele da-

für, dass die Europäische Union bei einigen 

Rohstoffen und Produkten teilweise massiv 

von Drittstaaten abhängig ist. Auch in der 

Sicherheitspolitik muss der EU-Binnen-

markt demnach angepasst werden. Darü-

ber hinaus umfasst der Letta-Bericht eine 

große Bandbreite von Themen, die mit dem 

Binnenmarkt verknüpft sind. Zwei Bereiche 

stechen in den Überlegungen besonders 

hervor: zum einen die Idee, neben den vier 

bestehenden Binnenmarkt-Freiheiten noch 

eine fünfte Freiheit zu schaffen; zum ande-

ren liegt ein wesentlicher Fokus auf Maß-

nahmen, die besondere Vorteile für Unter-

nehmen versprechen. Hier ist eine Reihe 

von Plänen angeführt, die in den nächsten 

fünf Jahren umgesetzt werden sollen.

Schwenk der Kommission 
zugunsten von Unternehmen

Der Schwenk der Europäischen Kommission 

hin zu Maßnahmen, die fast nur für Unterneh-

men von Vorteil sind, ist bereits seit einiger 

Zeit zu beobachten. Beispielsweise hat die 

Kommission im Dezember 2023 eine Mit-

teilung mit dem Titel „Entlastungspaket für 

KMU“ veröffentlicht.2 So sollen 25 Prozent 

aller Berichtspflichten für Unternehmen ge-

strichen werden. Ob diese Informationen für 

andere Bereiche wichtig sind, beispielsweise 

für Kollektivvertragsverhandlungen, für den 

Arbeitnehmer:innenschutz oder zur Beurtei-

lung der Lage beim Umweltschutz, ist dabei 

offenbar zweitrangig. Zudem hat die Kom-

mission im Rahmen dieser Mitteilung eine 

eigens beauftragte Person für Klein- und 

Mittelunternehmen (KMU) eingeführt, die der 

Kommissionspräsidentin zugeordnet ist und 

an den Sitzungen des Regulatory Scrutiny 

Board teilnehmen kann.3 Dieses Board spielt 

eine wesentliche Rolle bei der Entstehung 

neuer EU-Gesetze und kann das Zustande-

kommen von Rechtsvorschlägen teils erheb-

lich verzögern beziehungsweise mittelbar 

verwässern. Der KMU-Vertreter hat damit die 

Macht, geplante Legislativvorhaben, die den 

Wirtschaftsverbänden unangenehm werden 

könnten, bereits im Vorfeld zu stoppen oder 
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Frank Ey

In der EU- 
Binnenmarkt-

politik zeichnet 
sich ab, dass 
die EU-Kom-

mission in den 
nächsten fünf 

Jahren vor 
allem auf Unter-
nehmerinteres-

sen achten wird.



Seite 23 | infobrief eu & international 3|2024

so zu entschärfen, dass sie aus deren Sicht 

keine (kostenmäßige) Gefahr mehr darstel-

len. Derartige „Aufpasser“ gibt es in keinem 

anderen Bereich, sei es in der Verkehrs-, der 

Umwelt-, der Gesundheits- oder der Sozial- 

und Beschäftigungspolitik. 

Kurios mutet an, dass laut EU-Definition oh-

nehin bereits 99,8 Prozent der Unternehmen 

als KMU gelten. Das hat für diese den Vor-

teil, dass sie vom Anwendungsbereich bei 

zahlreichen EU-Gesetzen ausgenommen 

sind.4 Vollumfänglich kommen daher viele 

dieser Normen nur für 0,2 Prozent der Un-

ternehmen zur Anwendung. Aber auch hier 

merkt die Kommission an, dass sie überlegt, 

diese Definition noch weiter auszuweiten, 

womit noch weniger Konzerne die aus den 

EU-Gesetzen verbundenen Pflichten zu be-

rücksichtigen hätten. 

Reformen am Kapitalmarkt

Im Letta-Bericht sind aber auch Vorschläge 

enthalten, die den Zugang von KMU zum Ka-

pitalmarkt erleichtern sollen. Grundsätzlich ist 

es positiv, wenn den Unternehmen die Refi-

nanzierung erleichtert wird. In Österreich gibt 

es dazu seit Kurzem die sogenannte flexible 

Kapitalgesellschaft, die eine entsprechende 

Lösung liefert. Letta schlägt allerdings einen 

sogenannten „Single Entry Point to Public 

Capital Markets for small and mid-cap com-

panies“ vor, um Risiko- und Eigenkapital zu 

generieren. Kritisch ist der Vorschlag jedoch 

aus mehreren Gründen zu sehen: So besteht 

damit das Risiko, dass private Sparer:innen 

zu risikoreichen Anlage- und Pensionsvor-

sorgeprodukten motiviert werden sollen. 

Gleichzeitig soll das Modell der sogenannten 

Verbriefungen forciert werden.5 

Dieses Vorgehen weckt Erinnerungen an die 

Finanzkrise ab 2008. Damals waren diese 

Verbriefungen, die ein Bündel an Kredit-

forderungen darstellen und in handelbare 

Wertpapiere umgewandelt werden, eine der 

zentralen Ursachen für die Finanzkrise in 

den USA und Europa.6 Viele Banken, auch 

in Österreich, mussten vom Staat gerettet 

werden.7

Positiv hingegen ist zu bewerten, dass das 

Unternehmensrecht und hier insbesondere 

das Insolvenzrecht harmonisiert werden 

soll, um die derzeit bestehende Zersplitte-

rung der Kapitalmärkte zu reduzieren. 

Daseinsvorsorge und Wirtschaftspolitik 
in Zeiten der Transformation

Eine gut durchdachte und umfassende Stra-

tegie für die Industriepolitik unter Berück-

sichtigung des Transformationsprozesses 

im Zuge des Grünen Deals und der Digitali-

sierung ist eines der zentralen Anliegen von 

Enrico Letta. Dem ist auch aus Arbeitneh-

mer:innensicht zuzustimmen. Ergänzt wer-

den muss dieser Ansatz aber um eine Wirt-

schaftspolitik, in der der Daseinsvorsorge 

eine Schlüsselrolle zukommt. Zudem muss 

es auch für finanzschwache EU-Mitglieds-

staaten möglich sein, wichtige Investitionen 

zur Umsetzung der Transformation durchzu-

führen. 

Es ist aber doch sehr verwunderlich, dass 

der Letta-Bericht nicht näher auf den we-

sentlichen Aspekt der Leistbarkeit von 

Strom eingeht. Das herrschende EU-Strom-

marktdesign ist nicht resilient gegen Krisen 

am Energiemarkt und trifft damit sowohl die 

Industrie als auch private Haushalte. Posi-

tiv zu bewerten ist der Vorschlag, dass die 

Energienetze länderübergreifend ausgebaut 

und dadurch die Stromversorgung stabili-

siert und verbessert werden sollen. Zu kri-

tisieren ist aber, dass Verbraucher:innen 

überproportional zur Bestreitung der Inves-

titionskosten herangezogen werden sollen. 
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nicht auf Kos-
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Ein gut funktionierender Schienenverkehr ist 

das Um und Auf sowohl in der Daseinsvor-

sorge als auch für eine erfolgreiche Indust-

rie- und Wirtschaftspolitik. Alle Hauptstädte 

mit Hochgeschwindigkeitsstrecken zu ver-

binden, wie es Letta andenkt, ist zu begrü-

ßen. Ob mit der derzeit verfolgten liberalen 

Schienenverkehrs-Philosophie allerdings ein 

gut funktionierender, EU-weiter Schienenver-

kehr möglich ist, muss nach den Erfahrungen 

mit der liberalen Schienenverkehrspolitik der 

letzten 20 Jahre (beispielsweise in Deutsch-

land)8 stark angezweifelt werden. Zudem 

müsste der innerstaatliche Schienenverkehr 

wesentlich stärker berücksichtigt werden. 

Nur so sind die Pläne des Grünen Deals 

überhaupt erst umsetzbar. Dazu müssten 

aber Liberalisierungen im Eisenbahnverkehr 

zurückgeschraubt werden. Die Finanzierung 

des Wiederaufbaus bzw Erweiterung einer 

funktionierender Schienenverkehrsinfra-

struktur muss sichergestellt werden. Möglich 

wäre eine Finanzierung derartiger Infrastruk-

turvorhaben über Ausnahmebestimmun-

gen bei den EU-Fiskalregeln. Denn die der-

zeitigen Regelungen führen zu erheblichen 

Verzögerungen bei der Verwirklichung von 

Zukunftsprojekten. Positiv zu erwähnen ist, 

dass Letta die Arbeitsbedingungen im Ver-

kehr problematisiert und gegen eine Unter-

wanderung der sozialen Standards auftritt. 

Ob das neue Kommissionsgremium entspre-

chende Maßnahmen umsetzt, bleibt aller-

dings abzuwarten. 

Wohnen und Gesundheit als weitere 
zentrale Herausforderung

Im Text zur Zukunft des Binnenmarkts wer-

den auch die Bereiche von Wohnen und Ge-

sundheit genannt und problematisiert. Der 

Umstand, dass das Gesundheitssystem in 

vielen EU-Mitgliedstaaten unterfinanziert ist, 

stellt ein bedeutendes Problem dar und führt 

zu Folgekosten für die EU-Volkswirtschaf-

ten. Zudem fehlt es auch an Personal, was 

zu einer Überlastung der im Gesundheitsbe-

reich Beschäftigten führt. Eine weitere He-

rausforderung ist, wie Letta richtig anführt, 

die demografische Entwicklung und die da-

mit verbundene Herausforderung, vermehrt 

Langzeitpflegeeinrichtungen, häusliche 

Pflegedienste und ähnliches zur Verfügung 

zu stellen. Es ist zu begrüßen, dass Letta 

diese Probleme anspricht. Als konkrete Lö-

sungsmöglichkeiten sieht er unter anderem 

Investitionen in medizinische Zentren und 

den vermehrten Einsatz neuer Technologien. 

Allerdings dürfte es kein Geheimnis sein, 

dass an noch sehr viel mehr Stellschrauben 

gedreht werden muss, um für ein funktionie-

rendes Gesundheitssystem zu sorgen. Vor 
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allem die Mitgliedstaaten selbst sind bei der 

Lösung der vielen Fragestellungen gefragt.

In den Überlegungen Lettas werden zudem 

die Wohnungsmärkte in Europa problemati-

siert, die Wohnkostenüberlastung, die Be-

troffenheit von Jugendlichen und Problem-

lagen in städtischen Agglomerationen be-

nannt. Die Kompetenzen in der Wohnungs-

politik liegen aber bei den Mitgliedstaaten. 

Der Vorschlag, eine Task Force auf EU-

Ebene zu leistbarem Wohnen einzurichten, 

die einen Austausch und die Vorstellung von 

Best Practice Beispielen ermöglicht, ist je-

denfalls ein Schritt in die richtige Richtung.9 

Der Ruf der Wirtschaftsvertreter:innen 
gegen Verwaltungslasten und Bürokratie

Bereits seit Jahrzehnten macht die Wirt-

schaftslobby in Brüssel gegen vorgebliche 

überbordende Verwaltungslasten mobil. Mit 

Erfolg: Eine von der Europäischen Kom-

mission eingesetzte hochrangige Gruppe 

gegen Verwaltungslasten stellte 2013 fest, 

dass Klein- und Mittelunternehmen Vorfahrt 

haben sollten und gaben gegenüber der 

EU-Kommission mehrere Empfehlungen ab: 

So sollten neue Rechtsvorschläge unter dem 

Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit untersucht 

sowie eine One In, One Out-Regel angedacht 

werden, der zufolge bei jedem neuen EU-Ge-

setz automatisch ein bestehendes EU-Ge-

setz gestrichen werden soll. Zudem zeigte 

sich die Expert:innengruppe „irritiert“ darü-

ber, dass bestimmte Informationspflichten 

eine Last für Unternehmen darstellen. Kon-

kret nannten die Fachleute unter anderem In-

formationspflichten über Arbeitsverträge und 

Basisinformationsblätter bei der Emission 

von (Firmen-)Anleihen und anderen Anlage-

produkten für Kleinanleger:innen. 

Unter dem Eindruck dieses Berichts kün-

digte die Kommission unter Kommissions-

präsident Juncker im Juni 2014 an, entgegen 

des ursprünglichen Plans Rechtsvorschläge 

zu Erkrankungen des Bewegungsapparats, 

Passivrauchen oder Karzinogenen nun doch 

nicht vorzulegen. Auch eine geplante Verbes-

serung des Arbeits- und Gesundheitsschut-

zes bei Friseur:innen wurde auf die lange 

Bank geschoben, obwohl sich die Europäi-

schen Sozialpartner bereits auf eine entspre-

chende Vereinbarung geeinigt hatten.10 

Der neue Bericht von Enrico Letta geht nun 

in eine sehr ähnliche Richtung wie die da-

malige Empfehlungen der hochrangigen 

Expert:innengruppe. Auch Letta legt einen 

Schwerpunkt auf die Wettbewerbspolitik 

und empfiehlt zudem bürokratische Lasten 

zu reduzieren. Diese Bewertung geht Hand 

in Hand mit dem Bericht zu den Verwal-

tungslasten, den die Europäische Kommis-

sion jedes Jahr veröffentlicht.11 

Darin enthalten ist beispielsweise indirekte 

Kritik an einer neuen Richtlinie, die Beschäf-

tigte vor der Exposition mit Asbest schützen 

soll, die als Last bezeichnet wird. Für Un-

ternehmen bedeutet das laut Europäischer 

Kommission jährliche Kosten in Höhe von 

etwa 33 Mio. Euro. Der monetäre Nutzen 

wird hingegen mit null Euro bewertet. Der 

Nutzen, dass Beschäftigte durch den besse-

ren Schutz gesund bleiben und weiterhin im 

Betrieb tätig sein können fließt offensichtlich 

überhaupt nicht ein. Gesunde Beschäftigte 

tragen darüber hinaus in Form von Steuern 

und Sozialversicherungsabgaben weiterhin 

zum Wohlfahrtsstaat bei. Auch für Unter-

nehmen sehr vorteilhaft ist, dass die Be-

schäftigten weder in Krankenstand noch in 

Frühpension aufgrund chronischer Erkran-

kungen gehen müssen.

Heftige Kritik von NGOs und 
Arbeitnehmer:innenvertretungen

Der Europäische Gewerkschaftsbund, die 

Arbeiterkammer sowie weitere Arbeitneh-
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mer:innenvertretungen haben sich im Laufe 

der Jahre immer wieder mit deutlicher Kritik 

an den Rechtsetzungsplänen der Europäi-

schen Kommission geäußert.12 Auch meh-

rere Nichtregierungsorganisationen wie Cor-

porate Europe Observatory oder der WWF 

stehen den Konzepten der Kommission kri-

tisch gegenüber.13 Demnach orientiert sich 

die Europäische Kommission an den Forde-

rungen von Wirtschaftsverbänden, während 

die Bedürfnisse aller anderen Stakeholder 

wie aus dem Gesundheitsbereich, dem 

Umweltschutz, im Konsument:innenschutz 

kaum berücksichtigt werden. 

Die Arbeiterkammer hat sich bereits früh-

zeitig mit der Thematik der Rechtsetzung 

befasst und das One In, One Out-Prinzip 

im Rahmen einer Studie untersuchen las-

sen. Eine der zentralen Botschaften schon 

damals bei der Entstehung der Studie 2020: 

Es ist wesentlich sinnvoller, EU-Regelungen 

regelmäßig auf ihre Aktualität zu überprü-

fen und im Anschluss daran zu überarbei-

ten oder zu streichen. Pläne, die vorsehen, 

handstreichartig 25 Prozent aller Berichts-

pflichten zu entfernen oder für ein neues 

Gesetz automatisch ein bestehendes zu 

streichen, sind ein Irrweg. Ein derartiges 

Vorgehen führt nicht, wie offiziell angestrebt, 

zu einer besseren, sondern tendenziell so-

gar zu einer schlechteren Rechtsetzung, 

weil mit diesem Konzept wichtige Regelun-

gen geopfert werden könnten.

Hand in Hand gehen diese problematischen 

Pläne auch mit dem Vorhaben, so gut wie 

alle EU-Gesetze nur noch in Form von Ver-

ordnungen zu beschließen. Damit wären 

neue EU-Regelungen im Mitgliedsstaat 

eins zu eins in nationales Recht umzuset-

zen. Sinnvolle beziehungsweise notwendige 

regionalpolitische Ergänzungen im sozial- 

und gesellschaftspolitischen Bereich wären 

dann nicht mehr möglich. Ein Plan, der klar 

zulasten der Bevölkerung ginge und der da-

her klar abzulehnen ist.

Neue Grundfreiheit für Forschung, 
Innovation und Bildung oder…

Letta hat in seinem Bericht die Idee ge-

boren, eine fünfte Freiheit für „Forschung, 

Innovation und Ausbildung“ einzuführen. 

Möglicherweise ist dieser Schritt lediglich 

ein symbolischer Akt, denn schon bisher 

gab es keine regionalen Einschränkungen 

für Forschungsprojekte, Wissen oder For-

schende selbst.14 Wesentlich bedeutender 

wären, wie auch im Bericht angeführt, mehr 

Investitionen für die digitale Infrastruktur, 

der Einführung einer Plattform für den freien 

Zugang zu Forschungsergebnissen und Da-

ten sowie der Ausbau von digitalen Fähig-

keiten und Kompetenzen. Das ist auch aus 

Arbeitnehmer:innensicht wichtig. 

… und Grundfreiheit für sozial- und 
beschäftigungspolitische Aspekte?

Es ist zwar anzuerkennen, dass sich in einem 

Text, der mit Unternehmensbegriffen überla-

den ist, an einigen Stellen dann doch noch 

sozialpolitische Aspekte wiederfinden.15 Aus 

Arbeitnehmer:innensicht sollten Maßnahmen 

zur Stärkung der Europäischen Säule sozialer 

Rechte (ESSR) jedoch höhere Priorität haben, 

etwa durch ein neues soziales Aktionspro-

gramm.16 Die Hochstufung der Sozial- und 

Beschäftigungspolitik als Grundfreiheit ist 

hier ebenso überfällig wie in der Forschungs-

politik. Eines von vielen Themen auf diesem 

Gebiet ist es, mobilitätshemmende und un-

faire Vertragsklauseln für Arbeitnehmer:innen 

zu reduzieren. Damit kann soziale Ausgren-

zung und Armut besser bekämpft werden.

EU-Handelspolitik auf Abwegen

Gegen Ende seiner Ausführungen befasst 

sich Letta mit handelspolitischen Agenden. 

Aus Arbeitneh-
mer:innensicht 

fehlt es vor 
allem an einer 

EU-Grund-
freiheit für 

beschäftigungs- 
und sozialpoliti-

sche Anliegen.

Zur Zukunft des EU-Binnenmarkts: Letta-Bericht umreißt mögliche Binnenmarktpolitik unter Präsidentin von der Leyen 
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Die in diesem Kapitel gemachten Ausführun-

gen deuten leider darauf hin, dass Arbeits-, 

Sozial- und Umweltstandards in der Handel-

spolitik de facto keine Rolle spielen sollen. 

Im Bericht unter anderem erwähnt ist, dass 

die EU-Ebene künftig auf Interimsabkommen 

setzen sollte. Damit wäre es nicht notwendig 

auf ein Ok der nationalen Parlamente zu war-

ten, denn sie können sofort zur Anwendung 

kommen. Demokratiepolitisch sind derartige 

Überlegungen strikt abzulehnen.

Ebenfalls viel zu weit geht der Vorschlag, ei-

nen transatlantischen Binnenmarkt mit den 

USA zu schaffen. Gerade in arbeits-, sozial- 

und konsument:innenschutzrechtlichen, 

aber auch bei anderen gesellschaftspoli-

tisch wichtigen Themen sind die Standards 

in den USA erheblich niedriger als in der Eu-

ropäischen Union. Mit einem EU-USA-Bin-

nenmarkt würde eine Nivellierung dieser 

Schutzbestimmungen nach unten drohen.17 

Gerade wenn Reindustrialisierung in der 

EU und die Stärkung des Wettbewerbs das 

Ziel sein soll, ist ein transatlantischer Bin-

nenmarkt mit den USA abzulehnen. Die EU 

steht im Zusammenspiel mit den USA der-

zeit bereits unter massivem Druck, weil die 

Vereinigten Staaten aufgrund der niedrige-

ren Gas- und Energiepreise deutliche Wett-

bewerbsvorteile haben. 

Fazit 

Enrico Letta spricht in seinem Bericht 

wichtige Themenfelder an. Einige der Vor-

schläge, die er in seinem Papier macht, sind 

durchaus begrüßenswert. Viele Anregungen 

gehen jedoch in die falsche Richtung und 

könnten Errungenschaften im gesellschafts-

politischen Bereich, die auf EU-Ebene im 

Vergleich zu wirtschaftspolitischen Vorteilen 

für Unternehmen ohnehin nicht breit gesät 

sind, erheblich gefährden. 

Das Geheimnis, welche Politik die Europäi-

sche Union letztendlich in den nächsten fünf 

Jahren verfolgen wird, dürfte erst gelüftet wer-

den, wenn das neue Kommissions-Kollegium 

unter Von der Leyen ihre Arbeit aufnimmt und 

ihr Arbeitsprogramm veröffentlicht. Es dürfte 

doch um einiges anders aussehen, als noch 

in den vergangenen fünf Jahren. 

Frank Ey, AK Wien
frank.ey@akwien.at
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WER NUN IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT  
DAS SAGEN HAT 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT NACH DER WAHL 2024
Nach den EU-Wahlen im Juni 2024 ist das Europäische Parlament deutlich nach rechts gerutscht. 
Rechte und konservative Kräfte konnten starke Zugewinne verbuchen, während liberale und linke 
Fraktionen teils erhebliche Verluste verzeichneten. Die Veränderungen bei den Kräfteverhältnissen 
sorgen nun bei den Schlüsselpositionen für ein Sesselrücken. Wichtige Schaltstellen wurden neu be-
setzt. Im Zusammenhang mit der EU-Kommission gilt es noch wichtige Entscheidungen zu treffen.

Europäisches Parlament neu 
zusammengesetzt

Aus den EU-Wahlen ging neuerlich die Eu-

ropäische Volkspartei (EVP) mit 188 von 

insgesamt 720 Sitzen im EU-Parlament als 

stärkste Kraft hervor. Damit ist die EVP be-

reits seit 25 Jahren durchgehend die größte 

Fraktion im Europäischen Hohen Haus. Da-

hinter folgen mit großem Abstand die Euro-

päischen Sozialdemokrat:innen (S&D) mit 

136 Mandaten. 

Auf den Plätzen dahinter gab es erhebliche 

Veränderungen: Waren in der abgelaufenen 

Legislaturperiode noch die Liberalen und 

die Grünen dritt- und viertstärkste Kraft, so 

sind es nun die beiden Rechtsaußen-Par-

teien Patriots for Europe (PfE)mit 84 und 

die Europäischen Konservativen und Re-

former (EKR) mit 78 Sitzen. Patriots for Eu-

rope ist eine neu gebildete Fraktion, in der 

sich unter anderem die Freiheitliche Partei 

Österreichs, die französische Rassemble-

ment National, die ungarische Fidesz und 

die Partij voor de Vrijheid aus den Nieder-

landen befindet. 

Auf den Plätzen fünf und sechs folgen die 

Europäischen Liberalen mit 77 und die 

Grünen mit 53 Sitzen, die damit deutlich 

an Mandaten eingebüßt haben. Einen Ach-

tungserfolg erzielten die Linken, die nun 

auf 46 Sitze kommen und damit 9 Mandate 

mehr haben als bisher. Die kleinste Fraktion, 

Europa der Souveränen Nationen (ESN), 

wurde erst knapp vor der konstituierenden 

Sitzung im EU-Parlament gegründet und 

stellt 25 Sitze. In dieser neuen rechtsextre-

men Fraktion sind zum größten Teil die Ab-

geordneten aus der Alternative für Deutsch-

land wiederzufinden. 

Zusammengenommen vereinen die drei 

Rechtsaußen-Parteien im Europäischen 

Parlament 187 Sitze, das entspricht einem 

Stimmenanteil von rund 26 Prozent.

Spitzenfunktionen neu verteilt

Die neuen Kräfteverhältnisse führen bei 

den Spitzenpositionen im EU-Parlament zu 

deutlichen Änderungen beziehungsweise 

zu handfesten Diskussionen. Bei der Ver-

teilung der höchsten Positionen, also der 

EU-Parlamentspräsidentin und der Vizeprä-

sident:innen sowie der Ausschussvorsitzen-

den und ihrer Stellvertreter:innen, einigten 

sich die EU-Abgeordneten dahingehend, 

eine „Brandmauer“ gegen die rechtsextre-

men PfE und ESN zu errichten. Ausgehend 

vom D-Hondtschen Verfahren, das ein Sys-

tem für die Verteilung der Sitze ist, erhob die 

PfE Anspruch auf den Vorsitz im Verkehrs- 

und im Kulturausschuss in der Sitzung der 

Fraktionsvorsitzenden. 

Rechtsextreme 
und populisti-
sche Parteien 
haben starke 

Zugewinne 
verzeichnet und 

vereinen nun 
rund 26 Prozent 
der Stimmen im 

EU-Parlament

Von 
Frank Ey
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Durch die Einigung der anderen Fraktion, 

die PfE und die ESN von Spitzenfunktio-

nen auszuschließen, haben diese beiden 

Gruppen keine Berücksichtigung gefunden. 

Die Rassemblement National aus Frank-

reich und Ministerpräsident Viktor Orbán 

kritisierten diese Entscheidung und griffen 

deswegen vor allem die EVP an. Harald Vi-

limsky, stellvertretender Vorsitzender in der 

PfE-Fraktion sprach deshalb von einem 

„Pakt mit dem Teufel“.1

Im höchsten Gremium des EU-Parlaments, 

dem Präsidium, bekam die EVP den Präsi-

dentinnenposten, sowie die ersten drei Vi-

zepräsident:innen. Die Sozialdemokrat:in-

nen bekamen fünf Vizepräsident:innenpos-

ten, die Liberalen zwei, die Grünen und die 

Linken jeweils einen. Es verwundert jedoch, 

dass die rechtspopulistische Fraktion der 

EKR zwei dieser begehrten Posten erhielt. 

Die EKR ist also nicht von dieser Brand-

mauer umfasst. Mitglied bei der EKR sind 

unter anderem die Abgeordneten der Fratelli 

d’Italia von Ministerpräsidentin Georgia Me-

loni und die polnische PiS.

Im Vergleich zur letzten Legislaturperiode, 

bei der sowohl die ÖVP als auch die SPÖ 

mit Othmar Karas und Evelyn Regner zwei 

der begehrten Vizepräsident:innenposten 

erhielt, ging Österreich diesmal leider leer 

aus.2

Neue Ausschüsse mit teils neuen 
Ausschussvorsitzenden

Noch vor der Sommerpause einigten sich 

die EU-Abgeordneten darauf, dass es 20 

ständige Ausschüsse sowie vier Unteraus-

schüsse geben soll. Die Ausschüsse wid-

men sich Fachbereichen wie der Umwelt-

politik, dem Verkehr, dem Binnenmarkt oder 

der Gesundheit. Stark aufgewertet wurde 

der Industrieausschuss mit 12 zusätzlichen 

Sitzen (insgesamt nun 90) und liegt nun 

gleichauf mit dem Umweltausschuss, der 

ebenfalls 90 Sitze umfasst (plus zwei). Der 

Binnenmarktausschuss (plus sieben auf 52), 

der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, 

Justiz und Inneres (plus sechs auf 75 Plätze) 

und der Ausschuss für Beschäftigung und 

Soziales (plus fünf auf 60 Sitze) wurden 

ebenfalls deutlich aufgewertet.3 

Letzten Informationen zufolge könnten die 

beiden Unterausschüsse für öffentliche Ge-

sundheit und der Verteidigungsausschuss 

zu ständigen Ausschüssen „upgegraded“ 

werden. Bemerkenswert ist auch, dass es 

Diskussionen gibt, einen Sonderausschuss 

für das Wohnungswesen zu schaffen.4 

Auch bei den Ausschussvorsitzenden er-

hielten weder die PfE noch die ESN einen 

Industrieaus-
schuss und Bin-

nenmarktaus-
schuss werden 
stark aufgewer-
tet, das EU-Par-

lament könnte 
einen ständigen 

Ausschuss für 
Gesundheit und 

einen Sonder-
ausschuss für 

das Wohnungs-
wesen erhalten

AUSSCHUSS VORSITZ

Ausschuss für Beschäftigung 
und Soziales

Li Andersson
Linke, Finnland

Umweltausschuss Antonio Decaro
S&D, Italien

Frauenausschuss Lina Gálvez
S&D, Spanien

Ausschuss für Industrie,  
Forschung und Energie

Boris Budka  
EVP, Polen

Wirtschafts- und  
Währungsausschuss

Aurore Lalucq 
S&D, Frankreich

Verkehrs- und  
Tourismusausschuss

Elissavet Vozemberg-Vrionidi
EVP, Griechenland

Rechtsausschuss Ilhan Kyuchyuk  
Liberale, Bulgarien

Handelsausschuss Bernd Lange 
S&D, Deutschland

Außenausschuss David Mc Allister  
EVP, Deutschland

Unterausschuss für  
Menschenrechte

Mounir Satouri,  
Grüne, Frankreich

Unterausschuss für  
Gesundheit

Adam Jarubas
EVP, Polen

Quelle: Europäisches Parlament5

Nach der Wahl 2024: Wer nun im Europäischen Parlament das Sagen hat
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Vorsitzposten. Die anderen Fraktionen wur-

den entsprechend ihrer Wahlergebnisse be-

rücksichtigt. Die Tabelle zeigt für einzelne 

ausgesuchte Ausschüsse, wer die Leitung 

der jeweiligen Gremien übernimmt.

Auch bei den Ausschüssen erhielten Ös-

terreichs EU-Abgeordnete keinen der ein-

flussreichen Vorsitzposten. Selbst bei den 

stellvertretenden Vorsitzenden gibt es bei 

den Ausschüssen mit der neuen EU-Abge-

ordnete Sophia Kircher nur eine Person, die 

dieses Amt im Ausschuss für Verkehr und 

Tourismus bekleidet.6 Für die österreichi-

schen EU-Abgeordneten ein sehr mageres 

Ergebnis, wenn man beachtet, dass unter 

den österreichischen Mandatar:innen einige 

sehr erfahrene Politiker:innen sind. 

Anhörungen der 
Kommissarskandidat:innen im Herbst

Ab September 2024 nimmt das Europäische 

Parlament seine reguläre Arbeit auf. Gleich 

zu Beginn müssen sich die EU-Abgeordne-

ten mit den Kandidat:innen für das Amt als 

EU-Kommissar:in befassen. Noch im Juli 

hat das Plenum des EU-Parlaments Ursula 

von der Leyen als Kommissionspräsiden-

tin für eine zweite Amtszeit bestätigt. Eine 

der ersten Amtshandlungen der Kommissi-

onspräsidentin war die Aufforderung an die 

EU-Mitgliedsstaaten, pro Land eine Kandi-

datin und einen Kandidaten für den Posten 

der Kommissarin bzw des Kommissars zu 

nominieren.7 

Dieser Prozess läuft bereits und einzelne 

EU-Länder haben ihr Kandidat:innen schon 

nominiert. So auch Österreich, das BM Ma-

gnus Brunner ins Rennen um den EU-Kom-

missar schickt. Die von der Kommissions-

präsidentin geforderte Nennung einer Kan-

didatin hat die Regierung und Bundeskanz-

ler Nehammer missachtet.8 Warum keine 

Kandidatin nach Brüssel gemeldet wurde, 

darüber kann man nur spekulieren. 

Das EU-Parla-
ment spielt bei 
der Ernennung 

eine entschei-
dende Rolle. Es 

kann im Zuge 
der Anhörung 

Kandidat:in-
nen ablehnen, 
was es in der 

Vergangenheit 
auch bereits 
gemacht hat.

Nach der Wahl 2024: Wer nun im Europäischen Parlament das Sagen hat
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EDITORIAL 
Die Europäische Union und große Teile der Welt sind nun schon seit 
geraumer Zeit geprägt von Krisen. Aber wie ist es zu den Problemen ge-

kommen, vor denen wir heute stehen? Und wie lassen sie sich lösen? Die 

neue Ausgabe des EU-Infobriefs greift einige Themenfelder auf, um diesen 

Fragen nachzugehen.

In den ersten beiden Beiträgen informieren wir über kritische Infrastruktu-

ren sowie über das sogenannte „Regulatory Scrutiny Board“ und zeigen 

dabei auf, wie es überhaupt erst zu den strukturellen Problemen kommt, 

mit denen die EU zu kämpfen hat. Warum es am EU-Binnenmarkt entge-

gen der Feierlaune von Wirtschaftsvertreter:innen nicht wirklich Grund zum 

Jubeln gibt, analysiert der dritte Artikel. Wieder einmal in einer handfesten 

Krise befindet sich der Bankensektor wie ein weiterer Beitrag darstellt. Drei 

weitere Artikel – zu den kritischen Rohstoffen, zum Lieferkettengesetz und 

zum REPowerEU-Programm im Zuge der Energiewende – zeigen einerseits 

die Problematik in verschiedenen Sektoren, aber auch Lösungsansätze auf. 

Leider noch kein Ende gefunden hat der Angriffskrieg Russlands auf die 

Ukraine. Wie es den ukrainischen Gewerkschaften in dieser Situation geht, 

beschreibt ein weiterer Artikel in dieser Ausgabe. In dieser Ausgabe eben-

falls enthalten ist ein Beitrag zum Mercosur-Handelsabkommen. Eine Buch-

rezension zum „herrschaftlichen Geltungskonsum“ rundet das Bild zu der 

neuen EU-Info brief-Ausgabe ab.
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Von den anderen EU-Ländern ist bislang 

vereinzelt von Kandidat:innen zu hören, die 

von den Regierungen nominiert wurden. Im 

Falle Frankreichs soll beispielsweise Thierry 

Breton für eine zweite Amtszeit als Kom-

missar nach Brüssel gemeldet werden. In 

Luxemburg läuft gerade eine Diskussion, ob 

Nicolas Schmitt neuerlich als EU-Kommis-

sar nominiert werden soll. Die Entscheidung 

sollte demnächst getroffen werden.9 In Italien 

läuft die Diskussion noch, der jetzige Minis-

ter für europäischen Angelegenheiten, Raffa-

ele Fitto, wird dabei am öftesten genannt.10 

Schweden hat wiederum Jessika Roswall, 

eine Vertreterin der konservativen schwedi-

schen Moderaten Partei, nominiert.11

Mehrere abgelehnte EU-Kommissar:innen 
bei den Anhörungen 2019

Die EU-Mitgliedsstaaten haben noch bis 30. 

August 2024 Zeit ihre Vorschläge an Kommis-

sionspräsidentin von der Leyen zu übermit-

teln. Danach folgen voraussichtlich im Sep-

tember/Oktober 2024 die Anhörungen der 

Kandidat:innen durch die EU-Abgeordneten. 

Dass das EU-Parlament immer wieder Be-

werber:innen um das Kommissarsamt auch 

ablehnt, haben die EU-Mandatar:innen in der 

Vergangenheit bereits wiederholt gezeigt: Vor 

fünf Jahren lehnte das EU-Parlament gleich 

drei Kandidat:innen ab. Die Anwärter:innen 

aus Ungarn und Rumänien wurden wegen 

finanzieller Interessenkonflikte vom Rechts-

ausschuss gleich gar nicht zur Anhörung zu-

gelassen. Und die französische Kandidatin 

Sylvie Goulard sorgte für Unmut unter den 

EU-Abgeordneten angesichts der Scheinbe-

schäftigung eines Assistenten von Goulard 

im Europäischen Parlament zwischen 2014 

und 2015. Sie musste wegen dieser Affäre 

in Frankreich 2017 sogar als Verteidigungs-

ministerin zurücktreten. Kritisch wurde auch 

ihre Beraterinnentätigkeit für einen amerika-

nisch/deutschen Think Tank aufgenommen, 

für die sie 10.000 € monatlich erhielt.12 Das 

EU-Parlament nimmt damit auch bei den 

Ernennungen zu EU-Kommissar:innen eine 

entscheidende Rolle ein.

Wie sich die EU-Abgeordneten bei den An-

hörungen diesmal verhalten und wie sie es 

aufnehmen, dass einzelne Länder der Kom-

missionspräsidentin gar keine Wahl lassen, 

zwischen zwei Kandidat:innen zu entschei-

den, wie im Falle Österreichs, wird sich noch 

weisen. Überraschungen sind jedenfalls 

nicht auszuschließen.  
Frank Ey, AK Wien
frank.ey@akwien.at

1 Vgl. EU-Parlament: Brandmauer nach rechts hält bei Besetzung der Top-Posten – Euractiv DE, abgerufen am 5. August 2024.
2 Vgl. Neues Präsidium des Europäischen Parlaments gewählt | Aktuelles | Europäisches Parlament (europa.eu), abgerufen am 5. August 

2024. 
3 Vgl. Parliament confirms the list and size of its committees and delegations | Aktuelles | Europäisches Parlament (europa.eu), abgerufen 

am 5. August 2024.
4 Vgl. EU-Parlament bekommt eigenen Gesundheitsausschuss – Euractiv DE, abgerufen am 5. August 2024.
5 Vgl. Committee Chairs and Vice-Chairs elected | Aktuelles | Europäisches Parlament (europa.eu), abgerufen am 6. August 2024.
6 Vgl. Home | Sophia KIRCHER | MEPs | European Parliament (europa.eu), abgerufen am 7. August 2024.
7 Vgl. Von der Leyen fordert geschlechterparitätische Nominierungen für EU-Kommission - EU-Wahl -- VOL.AT, abgerufen am 6. August 

2024.
8 Vgl. Regierung einigt sich: Finanzminister Magnus Brunner als EU-Kommissar nominiert (kurier.at), abgerufen am 6. August 2024.
9 Vgl. Regierung einigt sich: Finanzminister Magnus Brunner als EU-Kommissar nominiert (kurier.at), abgerufen am 6. August 2024. 
10 Vgl. EU-Kommissar und RAI-Führungsspitze: Es wird kein leichter August für Meloni | Euronews, abgerufen am 6. August 2024.
11 Vgl. Schweden nominiert erste konservative EU-Kommissarin – Euractiv DE, abgerufen am 6. August 2024.
12 Vgl. Warum das EU-Parlament mehrere EU-Kommissare ablehnt (faz.net), abgerufen am 7. August 2024. 

Nach der Wahl 2024: Wer nun im Europäischen Parlament das Sagen hat

https://www.euractiv.de/section/wahlen-und-macht/news/eu-parlament-brandmauer-nach-rechts-haelt-bei-besetzung-der-top-posten/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240710IPR22814/neues-prasidium-des-europaischen-parlaments-gewahlt
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240710IPR22813/parliament-confirms-the-list-and-size-of-its-committees-and-delegations
https://www.euractiv.de/section/innenpolitik/news/eu-parlament-bekommt-eigenen-gesundheitsausschuss/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20240722IPR22991/committee-chairs-and-vice-chairs-elected
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/256831/SOPHIA_KIRCHER/home
https://www.vol.at/von-der-leyen-fordert-geschlechterparitatische-nominierungen-fur-eu-kommission/8850544
https://kurier.at/politik/inland/eu-kommission-magnus-brunner-oevp-karl-nehammer-karoline-edtstadler-leonore-gewessler/402931045
https://kurier.at/politik/inland/eu-kommission-magnus-brunner-oevp-karl-nehammer-karoline-edtstadler-leonore-gewessler/402931045
https://de.euronews.com/my-europe/2024/08/05/eu-kommissar-und-rai-fuhrungsspitze-es-wird-kein-leichter-august-fur-meloni
https://www.euractiv.de/section/europa-kompakt/news/schweden-nominiert-erste-konservative-eu-kommissarin/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-das-eu-parlament-mehrere-eu-kommissare-ablehnt-16417354.html
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STREIT UM ZÖLLE — AUCH IM ONLINEHANDEL
Die meisten Menschen sind längst im Onlinehandel aktiv – ob durch das Streamen von Filmen und 
Musik oder das Herunterladen von E-Books. Dieser Teil des Onlinehandels ist nicht mehr wegzudenken 
und gewinnt weiter an Bedeutung. Das bestehende Abkommen der Welthandelsorganisation untersagt 
dabei unter anderem die Einhebung von Zöllen. Diese Regelung ist nicht unumstritten und konnte 
knapp noch auf 2 Jahre verlängert werden. Aber was dann?

Was schreibt die WTO im Internethandel vor? 

Die 1994 gegründete Welthandelsorganisa-

tion (WTO) hat weltweit 166 Mittglieder und 

regelt den internationalen Handel. 1998 ha-

ben sich die WTO-Mitgliedstaaten mit dem 

sogenannten E-Commerce Moratorium 

erstmals darauf geeinigt, die Aussetzung 

der Zölle auf elektronische Übertragungen 

für die darauffolgenden zwei Jahre im Rah-

men der WTO festzuhalten. Beim Streamen 

von Filmen oder Serien auf Netflix beispiels-

weise darf also der Staat Österreich keine 

Zölle erheben. Seit der Einführung 1998 

wurde das Moratorium bei bisher jeder 

WTO-Konferenz verlängert, wie auch trotz 

langer Diskussionen bei der letzten Konfe-

renz im Februar 2024. Seit 2019 wird zudem 

eine permanente Einigung verhandelt. 

Der Geltungsbereich von elektronischen 

Transaktionen hat sich im Laufe der Jahre 

stetig erweitert, beschleunigt durch die vor-

anschreitende Digitalisierung. Diese betrifft 

beispielsweise die Anwendung des Mora-

toriums auf E-Books, Filme, Videospiele, 

Software etc. Allerdings konnte man sich 

bis heute nicht auf eine genaue Definition 

elektronischer Übertragungen einigen, was 

auch Fragen zum Umfang des Moratoriums 

aufwirft. Die WTO definiert den Onlinehandel 

lediglich als den Handel mit „digitalisierbaren 

Produkten“.1 Strittig ist allerdings bis heute 

ob diese als Güter oder Dienstleistungen 

klassifiziert werden. Und weiter noch, wird 

der Inhalt der Übertragung – also z.B. die 

Musik auf einer CD oder das Trägermedium, 

somit die CD selbst – geregelt?2 Vieles ist 

also nach wie vor unklar.

Doch die E-Commerce Verhandlungen be-

treffen nicht nur den reinen Internethandel, 

sondern auch den Umgang mit Daten. Da-

bei werden auch diverse Einschränkungen 

diskutiert, wie das Recht von Regierungen, 

Daten im eigenen Land zu lokalisieren sowie 

Auflagen, die beispielsweise die Verpflichtung 

Quellcodes preiszugeben aufheben. Die feh-

lende Preisgabe von Quellcodes kann weit-

reichende Folgen haben: Bei Amazon konnte 

z.B. durch die Preisgabe des Quellcodes 

festgestellt werden, dass Frauen strukturell 

im Algorithmus diskriminiert werden. 3 

Vorläufige Einigung: ein 
Minimalkonsens – ohne USA

Aufgrund der Kontroversen rund um das 

E-Commerce Moratorium, hat sich nur mehr 

ein Teil der WTO-Mitgliedsstaaten – rund 90 

Länder – an den Verhandlungen für ein all-

gemeines E-Commerce-Abkommen betei-

ligt. Dabei konnte man sich im Juli auf einen 

Vertragstext4 einigen, der eine Kompromiss-

lösung darstellt. Federführend dabei waren 

allen voran die EU und Länder wie Austra-

lien, Japan und Singapur. Viele besonders 

kontroverse Punkte des Abkommens, wie 

beispielsweise die Auflagen zur Preisgabe 

von Quellcodes oder die Lokalisierung von 

Daten wurden interessanterweise auf Initi-

ative der USA gekippt. Ursprünglich noch 

Teil der Verhandlungen, hat sich diese – wie 

auch acht andere Staaten – nun endgültig 

Von
Elena Ellmeier
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aus der E-Commerce Einigung zurückge-

zogen.5 Das wirft Fragen auf – gerade, weil 

die größten Big-Tech Unternehmen aus den 

USA stammen und diese ein großes Inter-

esse einer E-Commerce Abkommen haben. 

Vermutungen legen allerdings nahe, dass 

sich die USA Möglichkeiten offenlassen wol-

len, um mit den chinesischen Tech-Rivalen 

(Stichwort Tik Tok) einen Umgang zu finden. 

Der Vertragstext beinhaltet entsprechend 

also vor allem die Regelung eines zollfreien 

Internethandels. Er sieht außerdem eine 

Klausel vor, wonach nach fünf Jahren eine 

Evaluierung der Regeln stattfinden soll. Die 

besonders kontroversen Punkte der Ver-

handlungen, wie die Lokalisierung von Da-

ten und die Preisgabe von Quellcodes wurde 

also de facto in die Zukunft verschoben. 

Umstritten: Zölle und ihre Wirkung

Doch auch das bestehende Moratorium steht 

schon lange aus vielen Gründen in der Kri-

tik. Dabei stellt sich grundsätzlich die Frage, 

ob die WTO für besonders sensible Fragen 

wie Data Governance die richtige Plattform 

darstellt, zumal Gewerkschaften bzw. Arbeit-

nehmer:innenverbände von den Verhand-

lungen ausgeschlossen werden und die Ge-

spräche meist hinter verschlossenen Türen 

stattfinden.6 Die automatische Erweiterung 

des Moratoriums auf neue Technologien im 

Zeitalter der Digitalisierung birgt außerdem 

die Gefahr, den Handlungsspielraum von 

Staaten immer weiter einzuschränken und 

die Liberalisierung der Märkte weiter auszu-

weiten. Sollte sich die Verbreitung und Wei-

terentwicklung der 3D-Technologie ähnlich 

wie bisher fortsetzen, könnte der Anteil phy-

sischer Güter am Handel weiter durch den 

Onlinehandel ersetzt werden.7 Ein ähnlicher 

Punkt wird auch von Ländern des Globalen 

Südens, allen voran Indien und Südafrika, 

vorgebracht, wonach das Moratorium die 

Einnahmemöglichkeiten von Staaten immer 

weiter einschränke. Laut Berechnungen einer 

Studie der UN entgehen Entwicklungslän-

dern dadurch etwa 10 Milliarden Dollar pro 

Jahr, während wohlhabende Länder lediglich 

rund 289 Millionen Dollar einbüßen. Dieses 

Ungleichgewicht resultiert hauptsächlich 

daraus, dass Entwicklungsländer überwie-

gend digitale Güter importieren müssen und 

diese nicht selbstständig „produzieren“ kön-

nen. Der Aufbau eigener digitaler Industrien 

würde der Argumentation zufolge außerdem 

erschwert, da vor allem junge Unternehmen 

aus dem Globalen Süden in dem Bereich in-

ternational nicht konkurrenzfähig sein könn-

ten.8 Eine Studie der OECD widerspricht die-

Die Definition 
elektronischer 

Übertragungen 
und die Aus-

wirkungen des 
Moratoriums 

sind strittig.

Streit um Zölle — auch im Onlinehandel

Die Stimme  
der österreichischen  
Arbeitnehmer:innen 
und Konsument:innen 
für ein gerechtes  
Europa in  
allen Belangen.

@AK_EU_Int
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sem Ergebnis allerdings9 und schlussfolgert, 

dass die Einnahmen der Länder ohne Mora-

torium lediglich bei rund 0,1% der gesamten 

Staatseinnahmen liegen würden. Die Studie 

argumentiert, dass die positiven Effekte eines 

zollfreien Onlinehandels eindeutig überwie-

gen. Planungssicherheit und weltweite, ein-

heitlich Regeln im Internethandel seien laut 

Befürworter:innen des Moratoriums unab-

dinglich, um den Internethandel effizient und 

problemlos abwickeln zu können. Auch diese 

Frage bleibt also weiterhin strittig. In jedem 

Fall werden die fehlenden Einnahmemöglich-

keiten als Hauptargument von Ländern des 

Globalen Südens gegen das Moratorium vor-

gebracht. 

Big-Tech als Nutznießer?

Im Großen und Ganzen betonen Länder des 

Globalen Südens als auch Gewerkschaf-

ter:innen oder Organisationen wie Global 

Justice Now, dass die Deregulierung des 

Onlinehandels besonders im Interesse ei-

niger weniger großen Konzerne ist. Die mit 

digitalen Produkten einhergehende Flexibi-

lität ermöglicht es gerade Big-Tech-Unter-

nehmen, Steuern zu umgehen und Gewinne 

in Steueroasen zu verlagern.10 Dabei entge-

hen sämtlichen Staaten signifikante Steu-

ereinnahmen – immerhin betrug allein der 

Gewinn von Amazon im Jahr 2023 schon 

über 30 Milliarden Euro11. Die WTO leistet 

dazu auch einen Beitrag: Zwar sind Steuern 

aus dem E-Commerce Abkommen explizit 

ausgenommen, die gezielte Besteuerung 

ausländischer (Tech-) Unternehmen steht 

aber möglicherweise im Widerspruch zu 

allgemeinem WTO-Recht.12 Solange dieser 

Missstand besteht, sollte den Mitgliedsstaa-

ten – und allen voran Entwicklungsländern – 

nicht andere Einnahmemöglichkeiten im di-

gitalen Handel wie die Einführung von Zöllen 

pauschal verwehrt werden. Gewerkschaften 

und NGOs kritisieren außerdem schon lange 

zurecht, dass sensible Themen wie der Um-

gang mit Daten und die Offenlegung von 

Quellcodes transparent verhandelt werden 

sollten und unter Einbeziehung von ILO (In-

ternationale Arbeitsorganisation) und Ge-

werkschaften stattfinden müssen. Es bedarf 

breiter Diskussionen über die Zukunft des 

Onlinehandels und die Verteilungsperspek-

tiven, die sich daraus ergeben, anstatt die 

Debatte auf eine rein technische Ebene zu 

reduzieren.

Elena Ellmeier, AK Wien
elena.ellmeier@akwien.at

1 https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2022/06/RP157_WTO-Moratorium-on-Customs-Duties-on-Electronic-Transmissions_
EN.pdf 

2 https://cepr.org/voxeu/columns/understanding-scope-definition-and-impact-wto-e-commerce-moratorium 
3 https://www.zeit.de/arbeit/2018-10/bewerbungsroboter-kuenstliche-intelligenz-amazon-frauen-diskriminierung 
4 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/INF/ECOM/87.pdf&Open=True
5 WTO members seal plurilateral e-commerce deal – US opts out - Borderlex
6 https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-03/ETUC%20position%20on%20the%20plurilateral%20negotiations%20on%20

e-commerce.pdf 
7 https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2019d1_en.pdf 
8 https://www.ictd.ac/blog/right-to-tax-customs-duties-electronic-transmissions/ 
9 https://www.oecd.org/en/publications/2023/10/understanding-the-potential-scope-definition-and-impact-of-the-wto-e-commerce-mor-

atorium_1a15ea94.html 
10 https://www.focus.de/finanzen/boerse/konjunktur/80-milliarden-euro-steuern-gespart-wie-us-tech-riesen-auch-in-europa-den-fiskus-

austricksen_id_13363679.html 
11 https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2023/q4/AMZN-Q4-2023-Earnings-Release.pdf 
12 https://www.jura.uni-frankfurt.de/43703079/_-7-grundprinzipien-des-gatt-1994_iwr_wise_2012_13.pdf
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EU-ABSTIMMVERHALTEN:  
ZUM „KRASSEN FEHLVERHALTEN“ AUF RATSEBENE
Aus aktuellem Anlass der Debatte zum EU-Renaturierungsgesetz ergeben Unterschiede zwischen na-
tionalem und EU-Recht ein interessantes Bild mit zwei Facetten, nämlich einem Innen- und Außenver-
hältnis. Dabei drängt sich die Frage auf, was die Unterschiede zwischen nationalem und EU-Recht sind 
und ob bzw. welche rechtlichen Konsequenzen es nach sich zieht, wenn Minister:innen auf EU-Ebene 
gegen den Willen des Koalitionspartners stimmen.

Eine Ministerin stimmt im Rat (der EU, Anm.) 

für eine Regelung, ohne dass eine Einigung 

in der Koalition darüber herrscht. Losgelöst 

von der Frage, ob dies vom Koalitionspart-

ner in jüngster Vergangenheit nicht gehäuft 

in die Gegenrichtung genauso geschehen 

ist – ganz ohne moralisierende Rhetorik –, 

ergeben sich betreffend die Rechtmäßigkeit 

derartig beschlossener EU-Rechtsakte zwei 

unterschiedliche Blickwinkel – jener des na-

tionalen (Verfassungs-) wie des EU-Rechts, 

womit man gleichsam von einem Innen- und 

Außenverhältnis unterscheiden kann.

Im Außenverhältnis: Das 
Abstimmverhalten auf Ratsebene

Im „Außen“ ist die Situation vollkommen 

klar: gemäß Art. 16 Abs. 2 EUV besteht der 

Rat aus „je einem Vertreter jedes Mitglied-

staats auf Ministerebene, der befugt ist, für 

die Regierung des von ihm vertretenen Mit-

gliedstaats verbindlich zu handeln und das 

Stimmrecht auszuüben.“ Daran ändert sich 

auch nichts, wenn der Bundeskanzler zuvor 

in Brüssel bekanntgibt, dass keine Koaliti-

onseinigung herrscht: Überdies sind nach  

der Verfassung Bundeskanzler:in und Mi-

nister:innen hierarchisch gleichgestellt;1 und 

schließlich ist für Angelegenheiten der Klima- 

und Umweltschutzpolitik sowie Artenschutz 

laut Bundesministeriengesetz die Klimami-

nisterin zuständig.2 Damit ist sie wahlberech-

tigte Ministerin im Rat. Insofern war es nahe-

liegend, dass man sich von belgischer Seite 

dem Brief des Bundeskanzlers gegenüber 

gelassen zeigte und darauf verwies, dass die 

internen Streitigkeiten in Österreich für die 

Abstimmung unerheblich seien.3 

Dass der im Bundeskanzleramt angesie-

delte Verfassungsdienst zuvor (unverbind-

lich) in einem Informationsschreiben an die 

Ministerien argumentiert hat, dass bei einer 

geteilten Zuständigkeit auf EU-Ebene nur im 

Einvernehmen mit der:dem jeweiligen ande-

ren Minister:in abgestimmt werden darf, ist 

somit eine jedenfalls weder mit dem Wort-

laut der EU-Verträge noch der Bundesver-

fassung4 übereinstimmende Ansicht,5 was 

bei einer Institution wie dem Verfassungs-

dienst doch enttäuscht. So weicht das be-

treffende Schreiben des Verfassungsdiens-

tes vom Mai 2024 in seinem „anlassbezoge-

nen Charakter“ im konkreten Fall auch we-

sentlich von einem früheren Rundschreiben 

(ohne jegliche Erwähnung des bisherigen 

Schreibens) ab.6

Im Innenverhältnis: Zur notwendigen 
Einigkeit der Koalition

„Österreich wird eine Nichtigkeitsklage beim 

EuGH einbringen“, so der Bundeskanzler. 

Gleichzeitig wird vorgebracht, dass das Vo-

tum nicht dem innerstaatlichen Willen der 

Koalition entspricht und somit „nicht verfas-

sungskonform abgegeben werden“ konnte.7 

Warum erscheint dies weder realistisch 

noch aussichtsreich?

Von 
Felix Mayr
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Einerseits wird sich die Koalition nicht da-

rauf einigen können, eine Nichtigkeitsklage 

gem. Art. 263 AEUV beim EuGH einzubrin-

gen: denn für eine solche bedarf es seit der 

mit dem 2. Covid-19-Gesetz eingeführten 

Änderung in Art.  69 BV-G Einstimmigkeit 

der Bundesregierung.8 Dadurch ergibt sich 

zumindest jene Situation, dass der über-

gangene Koalitionspartner somit keinen 

EU-Rechtsakt wegen angeblichem Verfas-

sungsbruch für nichtig erklären lassen kann, 

ohne dabei selbst verfassungsbrüchig zu 

werden.9 Sollte nun damit spekuliert wer-

den, die Nichtigkeitsklage erst nach den 

Nationalratswahlen mit einem anderen Ko-

alitionspartner einzubringen, wird dies im 

konkreten Fall wiederum im EU-Recht da-

durch verhindert, dass eine Nichtigkeits-

klage innerhalb von zwei Monaten nach Ver-

öffentlichung des Rechtsakts beim EuGH 

eingereicht werden muss, womit im Fall des 

Renaturierungsgesetzes genau mit 29. Sep-

tember10 die Frist abgelaufen sein wird.

Schließlich ergeben sich zweierlei gute 

Gründe, weshalb der EuGH selbst bei An-

rufung keine Nichtigkeit aussprechen wird: 

einerseits sind Beschlüsse auf EU-Ebene, 

selbst wenn im Zuge der Beschlussfassung 

nationales (Verfassungs-)Recht gebrochen 

worden sein sollte, dennoch gültig,11 was 

sich auch aus der Hierarchie des EU-Rechts 

über nationalem Recht ergibt. Aus diesem 

Grund hält Art. 16 Abs. 2 EUV auch nicht 

fest, dass eine Stimme im Einklang mit na-

tionalem Recht abgegeben werden muss. 

Angesichts der vielen verschiedenen Koaliti-

onssituationen und Rechtslagen in den Mit-

gliedstaaten würde dies immerhin eine ge-

waltige Rechtsunsicherheit für alle andere 

Mitgliedstaaten bedeuten. Andererseits be-

findet der EuGH lediglich über EU-rechtliche 

Fragestellungen, nicht über Streitigkeiten, 

die sich rein auf der nationalen Ebene ab-

spielen. Hier dürfte eine eingebrachte Klage 

also schon auf formeller Ebene scheitern.

Exkurs: Zur einheitlichen 
Länderstellungnahme

Eine andere Thematik, die innerstaatlich tat-

sächlich nicht vollkommen eindeutig ist, ist 

jene der einheitlichen Länderstellungnahme, 

an die die Ministerin im Fall des EU-Rena-

turierungsgesetzes gemäß Art. 23d B-VG 

gebunden gewesen sein könnte. Zuvor ha-

ben nämlich alle neun Bundesländer Kritik-

punkte am damaligen Entwurf in einer sol-

chen bekundet. Hier stellt sich die Frage, 

ob diese nach wie vor (formell) Gültigkeit 

besaß,12 obwohl Wien und Kärnten (materi-

ell) ihre Kritikpunkte zuvor aufgegeben ha-

ben. Denn wie eine solche Stellungnahme 

zustande kommt bzw. abgeändert oder 

aufgehoben werden kann ist nicht abschlie-

ßend geregelt. Muss hier eine erneute Stel-

lungnahme beschlossen werden, mit der 

die frühere aufgehoben wird? Dies wird ge-

rade in Fällen eben nicht mehr bestehender 

Einstimmigkeit wohl kaum realisierbar sein. 

Oder ist es ausreichend, dass die in der 

Stellungnahme erwähnten Punkte in einem 

späteren Vorschlag für eine Richtlinie oder 

Verordnung angemessen berücksichtigt 

wurden – und die Stellungnahme somit ihre 

Grundlage verloren hat?13

Selbst wenn die Ministerin an die Stellung-

nahme gebunden gewesen war, stellt sich 

wiederum die Frage nach der daraus re-

sultierenden rechtlichen Folge. Denn eine 

Minister:innenanklage vor dem VfGH benö-

tigt einen gleichlautenden Beschluss aller 

Landtage, der im konkreten Fall unwahr-

scheinlich erscheint.14 Durchaus denkbar 

wäre ein Feststellungsverfahren (auf An-

trag nur einer Landesregierung), wonach 

der VfGH beurteilt, ob die Länderstellung-

nahme im Zeitpunkt der Abstimmung im 

Interne Unstim-
migkeiten sind 
nicht unüblich 
in einer Koali-

tion, dass diese 
aber auf EU-

Ebene ausge-
tragen werden, 
erscheint nicht 

angebracht.
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Rat (noch) bindend war oder nicht. Selbst 

wenn der VfGH aber die Verbindlichkeit 

bestätigen sollte, kann ein:e Minister:in je-

doch von dieser dennoch aus „zwingenden 

außen- bzw. integrationspolitischen Grün-

den“ abweichen, wobei hier von einem er-

heblicher Entscheidungsspielraum ausge-

gangen wird.15

Abschließende Anmerkung

Interne Unstimmigkeiten sind nicht unüblich 

in einer Koalition, dass diese aber auf EU-

Ebene –  geschweige denn vor dem EuGH – 

ausgetragen werden, sorgt für ein gewisses 

Aufsehen.16

Felix Mayr, AK Wien
felix.mayr@akwien.at
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EUROWHITENESS: 
DIE EUROPÄISCHE IDEE HAT MEHR MIT 
RASSISMUS ZU TUN, ALS UNS LIEB IST
Hans Kundnani will kein Proeuropäer mehr sein. Zu sehr hat ihn die Realität der europäischen 
Politik ernüchtert, zu viel Kritisches wird im kosmopolitischen Selbstbild Europas ausgeblendet. 
In Eurowhiteness zeigt er, wie eng die moderne Idee Europas mit dem Christentum und der Idee 
des Weißseins verbunden ist und wie sie die koloniale Vergangenheit des Kontinents verschleiert. 
Das ist heute politisch relevant, denn angesichts der neoliberalen Depolitisierung der Wirtschaft 
werden die kulturellen und ethnischen Elemente der Europäischen Union immer stärker.

Die EU überwindet Nationalismus nicht, 

sondern hebt ihn auf eine kontinentale 

Ebene. Und nicht nur das: Die Idee und 

die Geschichte der europäischen Integra-

tion sind eng mit dem Christentum und der 

Konstruktion von Weißsein verbunden. 

Es sind harte Thesen, mit denen Hans 

Kundnani in den europapolitischen Dis-

kurs interveniert. Und kaum jemand ande-

rer könnte das so überzeugend tun wie er. 

Denn Kundnani arbeitete lange in Brüssel 

und verstand sich als „Pro-Europäer“, also 

als jemanden, der das europäische Projekt 

in seiner aktuellen Form befürwortet und 

die EU als „Kraft des Guten“ in der Welt 

begreift. Über die Jahre wurde ihm damit 

immer unwohler, bis er den Begriff ablegte 

und sich der realen Geschichte Europas 

und der europäischen Identität zuwandte. 

Herausgekommen ist eine kluge Analyse, 

bei der Kundnani auf Theoretiker:innen wie 

Benedict Anderson, Hannah Arendt und 

Jan Zielonka zurückgreift.

Die europäische Identität existiert 
nicht im luftleeren Raum

Eurowhiteness argumentiert, dass die 

Europäische Union eine Form von Regio-

nalismus darstellt. Sie ist somit nicht das 

Gegenteil von Nationalismus, den zu über-

winden sich die EU auf die Fahnen schreibt. 

Stattdessen hebt sie vieles, was diesen 

ausmacht, auf die kontinentale Ebene. 

Ebenso wie viele Formen des Nationalis-

mus beruht die Idee Europas nämlich auch 

auf ethnischen und kulturellen Faktoren.

Die europäische Identität existiert demnach 

nicht im luftleeren Raum, sondern in Ab-

grenzung zu nicht-europäischen Anderen. 

Im Mittelalter stand das christliche Europa 

laut seinem Selbstbild im Inneren dem Ju-

dentum und in Äußeren dem Islam entgegen. 

Mit der Aufklärung konstituierte sich Europa 

in Abgrenzung zu Nicht-Weißen Menschen 

auf der ganzen Welt, die zu „zivilisieren“ es 

auf Grund der eigenen Überlegenheit das 

Recht hatte. Teile dieser Ideengeschichte 

sind leider nicht in der Vergangenheit ver-

blieben, sondern prägen das europäische 

Selbstverständnis bis heute. 

Europa als Chance für das Empire?

Ähnliches gilt auch für das europäische 

Geschichtsbild, das für Kundnani eher auf 

„imperialer Amnesie“ als auf ehrlicher Aner-

kennung der kolonialen Geschichte basiert. 

Es ist kein Zufall, dass der Beginn der euro-

päischen Integration mit dem Ende des Ko-

lonialismus zusammenfällt. Die Territorien 

der Europäischen Gemeinschaft reichten in 

den 1950er Jahren vom Baltikum bis in den 

Von
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Kongo. Für Belgien und Frankreich war die 

europäische Integration auch der Versuch, 

ihre kolonialen Besitztümer aufrechtzuer-

halten, wofür sie alleine nicht mehr mächtig 

genug waren. Britische Politiker hofften auf 

ein neues europäisches Empire, während 

das britische zerbröselte. 

Diese kolonialen Ursprünge der europä-

ischen Integration sind kein Teil ihrer offi-

ziellen Geschichtsschreibung. Kundnani 

zeigt, wie ihre Kontinuitäten deswegen bis 

heute unbemerkt fortwirken.

Der übersehene Zusammenhang: 
Neoliberalismus und die Hinwendung 
zu Identität und Kultur

Die ethnischen und kulturellen Kontinuitä-

ten der europäischen Politik gewinnen seit 

einigen Jahren wieder an Bedeutung. Hin-

tergrund ist neben der fehlenden kritischen 

Auseinandersetzung auch der Neoliberalis-

mus und seine autoritäre Zuspitzung in der 

Eurokrise. Während die Wirtschaftspolitik 

depolitisert wurde, verschoben sich politi-

sche Konflikte hin zu Fragen von Migration, 

Identität und Islam. Denn im Gegensatz zur 

technokratischen Wirtschaftspolitik, in der 

ein breiter neoliberaler Konsens herrscht, 

gab es auf dem kulturellen Terrain noch poli-

tische Unterschiede und Gestaltungsmacht. 

Hans Kundnanis Buch ist ein unverzichtba-

rer Beitrag zur kritischen Auseinanderset-

zung mit der Europäischen Union. Denn wir 

können dem Aufstieg des Nationalismus in 

Europa nur begegnen, wenn wir verstehen, 

was die EU dafür anfällig macht. Denn das 

sind nicht nur die Nationalstaaten. 

Lisa Mittendrein, AK Wien
lisa.mittendrein@akwien.at
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